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1 Einleitung 
Die nachhaltige Sicherstellung der Funktionsfähigkeit von Entwässerungsanlagen im 
Straßenbau ist ein zentraler Bestandteil der Infrastrukturplanung und Umwelttechnik. 
Bei der Sanierung dieser Anlagen entsteht die Problematik, dass sowohl technische 
als auch rechtliche Aspekte berücksichtigt werden müssen. Die vorliegende Thesis 
erarbeitet die Überprüfung der dauerhaften Funktionsfähigkeit von sanierten Entwäs-
serungsanlagen im Kontext des 6-Jahres-Programms der Landesstraßenbaubehörde 
Sachsen-Anhalt (LSBB). Die Straßenentwässerung im Zuständigkeitsbereich der Au-
ßenstelle Magdeburg ist bis in das Jahr 2008 im Rahmen der Infrastrukturplanung un-
zureichend berücksichtigt. Die Konzeption entsprechender Anlagen erfolgt häufig erst 
in späten Projektphasen und orientiert sich weniger an technischen oder ökologischen 
Erfordernissen als an pragmatischen oder genehmigungsstrategischen Überlegungen. 
Dies führt zu technischen Defiziten. Vor allem bei Rückhaltebecken, die teilweise be-
reits kurz nach Inbetriebnahme erhebliche Funktionsverluste aufwiesen. 

Das Thema der Arbeit ist hochaktuell. Die Anforderungen an die Ableitung und Be-
handlung von Straßenoberflächenwasser (SOW) durch gesetzliche Vorgaben, wie das 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und technische Regelwerke wie die Richtlinie für die 
Entwässerung von Straßen (REwS), steigen stetig. Die bereits durchgeführten Sanie-
rungen von Entwässerungsanlagen muss diesen Anforderungen gerecht werden und 
gleichzeitig eine wirtschaftliche und wartungsfreundliche Lösung darstellen. 

Ziel dieser Thesis ist es, die Wirksamkeit, der im Rahmen des 6-Jahres-Programms 
durchgeführten Sanierungsmaßnahmen, zu bewerten und typische Mängel zu identi-
fizieren. Dabei soll vor allem geprüft werden, ob die Sanierung der Anlagen gemäß 
den Anforderungen der Richtlinie für die Entwässerung von Straßen (REwS) erfolgt 
ist. Des Weiteren wird geprüft, welche Defizite sich in der Praxis zeigen. Die Arbeit 
verfolgt somit einen doppelten Erkenntnisgewinn: Einerseits die Bewertung der Um-
setzung bestehender Regelwerke, andererseits die Ableitung von Handlungsempfeh-
lungen für zukünftige Sanierungsmaßnahmen. Aus diesen Zielen sind die beiden Leit-
fragen der Arbeit definiert: 

1. Ist die Sanierung der LSBB im 6-Jahres-Programm gemäß der REwS umgesetzt? 

2. Welche Mängel weisen die sanierten Entwässerungsanlagen auf? 

Diese Fragen bilden den Verlauf der Arbeit und werden in den folgenden Kapiteln sys-
tematisch beantwortet. Die erste Frage zielt auf die Übereinstimmung der Sanierungs-
maßnahmen mit den aktuellen technischen Regelwerken ab, während die zweite 
Frage die praktische Funktionalität und mögliche Defizite der Anlagen aufzeigt. Beide 
Fragestellungen sind von hoher Relevanz für die zukünftige Planung und Unterhaltung 
von Entwässerungssystemen im Straßenbau. 
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Zur Erreichung dieses Ziels wird eine methodische Vorgehensweise gewählt, die so-
wohl theoretische Grundlagen als auch praktische Fallbeispiele berücksichtigt. Zu-
nächst werden die rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen der Straßenent-
wässerung dargestellt. Anschließend erfolgt eine Analyse typischer Sanierungsmaß-
nahmen anhand ausgewählter Anlagen. Darauf aufbauend werden Standardscha-
densbilder erarbeitet, die eine systematische Bewertung ermöglichen. Abschließend 
wird eine Bewertungsmatrix entwickelt, mit der der Zustand der sanierten Anlagen ein-
geschätzt werden kann. 

Die Arbeit gliedert sich wie folgt: Kapitel 2 behandelt die theoretischen Grundlagen der 
Straßenentwässerung, einschließlich der rechtlichen Vorgaben und technischen Richt-
linien. Kapitel 3 zeigt die verschiedenen Entwässerungssysteme auf und erläutert de-
ren Funktionsweise. Kapitel 4 analysiert konkrete Sanierungsmaßnahmen der LSBB 
und bewertet deren Umsetzung. In Kapitel 5 werden Standardschadensbilder erarbei-
tet, während Kapitel 6 die Entwicklung und Anwendung einer Bewertungsmatrix be-
schreibt. Kapitel 7 gibt Handlungsempfehlungen für zukünftige Sanierungen. Kapitel 8 
fasst die Ergebnisse zusammen und zieht ein Fazit inklusive Ausblick. 

Die in der Praxis herangezogenen DWA-Arbeitsblätter werden in dieser Arbeit nicht 
weiter betrachtet. Sie beschreiben technische Einzelheiten der Entwässerungsanla-
gen, die aufgrund ihrer fachlichen Tiefe und des begrenzten Umfangs dieser Arbeit 
nicht dargestellt werden können. Der Fokus liegt daher auf den planerischen und kon-
zeptionellen Aspekten. 
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2 Theoretische Grundlagen von Entwässerungsanlagen 
Die folgende Zusammenfassung soll einen Überblick über die einschlägigen gesetz-
lichen Vorgaben sowie über die maßgeblichen technischen Regelwerke geben, die bei 
der Planung und Umsetzung von Entwässerungssystemen im Straßenbau Anwen-
dung finden. 

Im Fokus stehen dabei die planerischen Grundsätze sowie die gängigen Richtlinien 
zur Ausgestaltung von Beckensystemen. Diese Systeme sind nicht nur auf die Ablei-
tung von Niederschlagswasser zu bemessen und dementsprechend geregelt, sondern 
erfüllen auch Funktionen im Hinblick auf Rückhaltung, Reinigung und Versickerung. 

2.1 Rechtliche Grundlagen der Straßenentwässerung 
Um die Entwässerung von Straßen, die Einleitung in umliegende Gewässer und den 
nachgelagerten Umgang mit Wasser rechtlich zu definieren, gelten in Deutschland fol-
gende einschlägige Gesetze: 

1. Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG)1 
2. Das Bundesfernstraßengesetz (FStrG)2 
3. Das Straßengesetz für das Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA)3 
4. Das Wassergesetz Sachsen-Anhalt (WG LSA)4 

Das Wasserhaushaltsgesetz erfasst die Straßenentwässerung primär als Gewässer-
benutzung, also als Handlung mit Auswirkungen auf den Zustand eines Gewässers5. 
Für das Einleiten von Niederschlagsabflüssen von Verkehrsflächen ist daher grund-
sätzlich eine wasserrechtliche Erlaubnis nach § 8 WHG Abs. 1 erforderlich. Die Be-
wirtschaftungsgrundsätze des WHG verpflichten den Straßenbaulastträger, Stoffein-
träge so weit wie möglich zu vermeiden, zu vermindern oder vor der Einleitung zu be-
handeln, um den chemischen und ökologischen Zustand des Gewässers nicht zu ge-
fährden6. Hier sind auf chemischer Seite auf Bundesfernstraßen vorrangig Leichtflüs-
sigkeiten wie Motorenöl und Kraftstoff zu berücksichtigen. Daraus folgt das Vorrang-
prinzip der dezentralen Versickerung oder Rückhaltung und Behandlung vor einer di-
rekten Einleitung. Sobald eine Versickerung vorgesehen ist, greifen zudem die Schutz-
vorgaben für das Grundwasser: Belastetes Oberflächenwasser darf nicht ungeklärt in-
filtrieren7. Ergänzend statuiert § 5 Abs. 1 WHG allgemeine Sorgfaltspflichten, nach 
denen Maßnahmen mit Einfluss auf ein Gewässer so durchzuführen sind, dass schäd-
liche Veränderungen des Wasserhaushalts ausgeschlossen bleiben. Damit bildet das 

 
1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i. d. F. des Gesetzes vom 22.12.2023 
2 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) i. d. F. des Gesetzes vom 22.12.2023 
3 Straßengesetz für das Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA) i. d. F. des Gesetzes vom 21.03.2023 
4 Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt i. d. F. des Gesetzes vom 07.07.2020 
5 Vgl: Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i. d. F. des Gesetzes vom 22.12.2023, § 9 Abs. 1 
6 Vgl: Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i. d. F. des Gesetzes vom 22.12.2023, § 6 Abs. 1 
7 Vgl: Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i. d. F. des Gesetzes vom 22.12.2023, § 48 Abs. 1 



  2. Grundlagen der Straßenentwässerung 

4 
 

WHG den rechtlichen Rahmen, der technische Maßnahmen wie Sedimentationsanla-
gen, Bodenfilter oder Regenklärbecken zwingend erforderlich macht, sobald Straßen-
abflüsse relevante Schadstofffrachten aufweisen. Die konkretisierende Ausgestaltung, 
wie Grenzwerte, Bemessungsregeln oder Bauwerkstypen, setzt das WHG jedoch nicht 
fest. Hier wird die Verantwortung eindeutig dem Betreiber der Verkehrsanlage zuge-
teilt. In diesem Zusammenhang sind außerdem die Befugnisse der Gewässeraufsicht8 
und die Bußgelder9 bei Nichteinhaltung der Vorschriften des Gesetzes geregelt.  

Im Bundesfernstraßengesetz ist die Straßenentwässerung nicht im wasserrechtlichen, 
sondern im infrastrukturellen und baulichen Kontext geregelt. Das Gesetz definiert 
Bundesfernstraßen als öffentliche Straßen, deren Planung, Bau und Unterhaltung im 
Interesse der Allgemeinheit durch den Bund erfolgen10. Daraus ergibt sich mittelbar, 
dass auch die Entwässerung als integraler Bestandteil des Straßenbaus unter die Bun-
desauftragsverwaltung fällt11. Das umfasst sowohl die Herstellung als auch die Erhal-
tung und den Betrieb von Regenwasserableitungssystemen, Rückhaltebecken und 
Behandlungsanlagen. Wasserrechtliche Anforderungen, wie sie im WHG oder in den 
Landeswassergesetzen formuliert sind, bleiben jedoch unberührt. Vielmehr besteht 
eine Pflicht zur Beachtung dieser Vorschriften im Rahmen der Planung und Ausfüh-
rung verknüpft mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik12. Daraus folgt, 
dass auch bei Bundesfernstraßen die Einleitung von Niederschlagswasser in Oberflä-
chengewässer der Erlaubnispflicht nach § 8 WHG Abs. 1 unterliegt und gegebenen-
falls technische Maßnahmen zum Gewässerschutz zu ergreifen sind. In der Praxis wird 
die Entwässerung bei Bundesfernstraßen daher regelmäßig in enger Abstimmung mit 
den zuständigen Wasserbehörden geplant. 

Im Straßengesetz für das Bundesland Sachsen-Anhalt ist die Straßenentwässerung 
als Teil der öffentlichen Straßeninfrastruktur gesetzlich erfasst. Zwar fehlen explizite 
Regelungen zur wasserwirtschaftlichen Behandlung des Straßenabflusses, jedoch 
wird die Entwässerungssystematik über die Baulast13 und den Begriff der straßenbau-
lichen Anlagen14 funktional mitgeregelt: Nach § 9 Abs. 1 StrG LSA umfasst die Stra-
ßenbaulast insbesondere den Bau, die Unterhaltung und die Verwaltung der Straße. 
Dazu gehören alle Anlagen, die dem bestimmungsgemäßen Gebrauch dienen, wozu 
auch Entwässerungseinrichtungen zählen. Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 StrG LSA gelten 
Einrichtungen zur Oberflächenentwässerung, wie Gräben, Durchlässe oder Rückhal-
tebecken, als Bestandteil der öffentlichen Straße, sofern sie ihrer Funktion nach zur 

 
8 Vgl: Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i. d. F. des Gesetzes vom 22.12.2023, §100f 
9 Vgl: Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i. d. F. des Gesetzes vom 22.12.2023, §103 
10 Vgl: Bundesfernstraßengesetz (FStrG) i. d. F. des Gesetzes vom 22.12.2023, §1 Abs. 1; §5 Abs. 1 
11 Vgl: Bundesfernstraßengesetz (FStrG) i. d. F. des Gesetzes vom 22.12.2023, §3 Abs 1, §1 Abs. 4 
12 Vgl: Bundesfernstraßengesetz (FStrG) i. d. F. des Gesetzes vom 22.12.2023, §17 
13 Vgl: Straßengesetz für das Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA) i. d. F. des Gesetzes vom 21.03.2023, 
§9 
14 Vgl: Straßengesetz für das Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA) i. d. F. des Gesetzes vom 21.03.2023, 
§2 
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Straße gehören. Diese Voraussetzung ist hier gegeben, da die Arbeit sich mit Becken 
zur Behandlung von Oberflächenwasser von Bundesfernstraßen befasst. Damit fallen 
diese in die Zuständigkeit des Trägers der Straßenbaulast, im Falle von Bundesfern-
straßen der Autobahn GmbH. Somit bildet das Straßengesetz Sachsen-Anhalt im Kon-
text der Entwässerung vor allem den baulastrechtlichen und organisatorischen Rah-
men.  

Das Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt konkretisiert die bundesrechtlichen 
Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes und regelt in diesem Rahmen auch die Ein-
leitung von Niederschlagswasser von Straßenflächen. Zentral ist dabei § 1 Abs. 1 WG 
LSA, der die Einleitung von Niederschlagswasser aus öffentlichen Verkehrsflächen in 
oberirdische Gewässer oder das Grundwasser ausdrücklich als Benutzung im Sinne 
des WHG qualifiziert und damit der Erlaubnispflicht nach § 8 WHG unterstellt. Gleich-
zeitig eröffnet das Gesetz landesrechtliche Möglichkeiten zur Erleichterung oder Be-
freiung von der Erlaubnispflicht. Beispielsweise kann die oberste Wasserbehörde be-
stimmte Arten der Einleitung, insbesondere von gering belastetem Niederschlagswas-
ser, per Rechtsverordnung von der Erlaubnispflicht ausnehmen15. Bislang existiert in 
Sachsen-Anhalt allerdings keine entsprechende generelle Regelung, sodass die Ein-
leitung von Straßenabflüssen in der Regel genehmigungspflichtig bleibt. Die Zustän-
digkeiten für Gewässerbenutzungen, die mit der Straßenentwässerung verbunden 
sind, werden hier weiter geregelt. Dort wird die untere Wasserbehörde als zuständig 
deklariert16. Diese prüft im Einzelfall, ob eine Einleitung zulässig ist und ob technische 
Maßnahmen, etwa zur Vorreinigung, erforderlich sind. Dabei sind die Anforderungen 
an die Erhaltung oder Verbesserung des Gewässerzustandes nach § 6 Abs. 1 WHG 
zu berücksichtigen. Darüber hinaus wird bei der Versickerung von Abwasser, also 
auch von Straßenoberflächenwasser, der Schutz des Grundwassers gefordert17. Eine 
Versickerung ist nur zulässig, wenn keine nachteilige Veränderung des Grundwassers 
zu erwarten ist. In der Praxis führt dies regelmäßig zu Anforderungen an Rückhalt, 
Reinigung und Bemessung von Versickerungsanlagen. Das WG LSA stellt somit den 
landesrechtlichen Ordnungsrahmen bereit, innerhalb dessen die kommunalen und 
staatlichen Straßenbaulastträger ihre Entwässerungsanlagen planen, betreiben und 
genehmigen lassen müssen. Die Anforderungen an Technik, Bemessung und Monito-
ring werden dabei regelmäßig durch technische Regeln und behördliche Auflagen kon-
kretisiert. 

 
15 Vgl: Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt i. d. F. des Gesetzes vom 07.07.2020, § 21 Abs. 2 
16 Vgl: Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt i. d. F. des Gesetzes vom 07.07.2020, §10, Abs. 1 
17 Vgl: Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt i. d. F. des Gesetzes vom 07.07.2020, §1 Abs. 1 
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2.2 Richtlinien und Regelwerke der Straßenentwässerung 
Im Folgenden werden die Richtlinien, welche die Anforderungen der in Kapitel 2.1 auf-
gezeigten Gesetze an Technik, Bemessung und an die Herstellung von Entwässe-
rungssystemen, dargestellt. Hier sind folgende Richtlinien relevant: 

1. Die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)18 
2. Die Grundwasserverordnung (GrwV)19 
3. Die Richtlinie für die Entwässerung von Straßen (REwS)20 
4. Die Richtlinie für die Anlage von Straßen – Teil: Entwässerung (RAS-Ew)21 (ver-

altet) 

Die Wasserrahmenrichtlinie bildet den europaweit verbindlichen Rahmen für den 
Schutz, die Verbesserung und die nachhaltige Nutzung von Oberflächengewässern 
und Grundwasser. Für die Straßenentwässerung sind insbesondere die Zielvorgaben 
der WRRL hinsichtlich des chemischen und ökologischen Zustands von Gewässern 
von zentraler Bedeutung. Gemäß WRRL sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, einen 
guten ökologischen und chemischen Zustand der Oberflächengewässer sowie einen 
guten chemischen und mengenmäßigen Zustand des Grundwassers zu erreichen 
bzw. zu erhalten22. Daraus ergibt sich eine unmittelbare Relevanz für die Ableitung von 
Niederschlagswasser von Verkehrsflächen, insbesondere wenn dieses mit Schadstof-
fen belastet ist (z. B. durch Reifenabrieb, Schwermetalle oder Kohlenwasserstoffe)23. 
Einträge aus der Straßenentwässerung gelten in diesem Kontext als sogenannte dif-
fuse Quellen, deren Eintrag kontrolliert und, soweit möglich, reduziert werden muss24. 
Weiterhin verlangt die WRRL die Aufstellung von Maßnahmenprogrammen, in denen 
alle zur Erreichung der Umweltziele erforderlichen Maßnahmen benannt werden25. 
Dazu zählen unter anderem auch Anforderungen an die Behandlung von Nieder-
schlagswasser, die über technische Regelwerke in nationales und regionales Wasser-
recht übersetzt werden. Maßnahmen zur Rückhaltung, Reinigung oder Versickerung 
von Straßenabflüssen sind regelmäßig Bestandteil solcher Programme. Eine unmittel-
bare Genehmigungspflicht oder bauliche Vorgabe enthält die WRRL nicht, sie wirkt 
jedoch über die nationalen Umsetzungsakte (insb. WHG, WG LSA) und die behörd-
liche Genehmigungspraxis. In diesem Rahmen wird geprüft, ob eine geplante Einlei-
tung mit den Umweltzielen der WRRL vereinbar ist oder gegebenenfalls die Auswei-

 
18 Europäische Kommission: Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/DE), 2014  
19 BMUV: Grundwasserverordnung (GrwV), 2010 
20 FGSV: Richtlinien für die Entwässerung von Straßen (REwS), 2021 
21 FGSV: Richtlinien für die Anlage von Straßen Teil: Entwässerung, 2005 (Archiv) 
22 Vgl: Europäische Kommission: Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/DE), 2014, Art. 4 Abs. 1 
23 Vgl: Europäische Kommission: Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/DE), 2014, Anlage VIII 
24 Vgl: Europäische Kommission: Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/DE), 2014, Art. 10 h 
25 Vgl: Europäische Kommission: Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/DE), 2014, Art. 11 
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sung als zustandsverschlechternde Maßnahme droht, was nur unter strengen Ausnah-
men zulässig ist26. Die WRRL stellt damit kein technisches Vorschriftenwerk dar, son-
dern ein umweltpolitisches Steuerungsinstrument mit rechtlich verbindlichen Zielvor-
gaben. Für die Straßenentwässerung ergibt sich daraus die Pflicht zur vorsorgenden 
Planung und zur Berücksichtigung ökologischer Auswirkungen im Rahmen der was-
serrechtlichen Zulassungsverfahren. 

Die Grundwasserverordnung (GrwV) dient der Umsetzung der Anforderungen der EU-
Wasserrahmenrichtlinie sowie der Grundwasserrichtlinie27 auf nationaler Ebene und 
konkretisiert die Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) zum Schutz des 
Grundwassers. In Bezug auf die Straßenentwässerung erhält sie vor allem bei Ver-
sickerungsmaßnahmen und bei indirekten Einträgen von verunreinigtem Nieder-
schlagswasser Bedeutung. Kern der Verordnung ist die Festlegung von Qualitätsnor-
men und Schwellenwerten für Schadstoffe im Grundwasser28. Diese gelten auch für 
Einträge aus diffusen Quellen, zu denen Straßenabflüsse insbesondere in städtischen 
oder hoch belasteten Verkehrsbereichen zählen. § 4 GrwV konkretisiert das Ver-
schlechterungsverbot des § 48 WHG: Es ist unzulässig, Maßnahmen zu ergreifen, die 
zu einer nachteiligen Veränderung der Grundwasserqualität führen. Im Umkehrschluss 
müssen technische Anlagen zur Straßenentwässerung, insbesondere bei geplanter 
Versickerung, so ausgelegt sein, dass Schadstoffeinträge unterhalb der festgelegten 
Schwellenwerte bleiben. Dies erfordert in der Regel die Vorklärung oder Filtration des 
Niederschlagswassers, bevor es versickert und so in das Grundwasser gelangen 
kann. Zudem legt die GrwV Anforderungen an die Überwachung des chemischen Zu-
stands des Grundwassers29 sowie die Bewertung der Auswirkungen menschlicher Tä-
tigkeiten auf das Grundwasser30 fest. In Genehmigungsverfahren für Straßenentwäs-
serungsanlagen sind diese Vorgaben Teil der wasserrechtlichen Prüfung und können 
zur Auflage von Überwachungsmaßnahmen führen (z. B. bei Versickerungsbecken). 
Die GrwV wirkt somit als präzisierendes Fachrecht innerhalb des bestehenden Rah-
mens von WHG und WRRL. Sie hat keine eigenen Genehmigungsmechanismen, hat 
aber unmittelbare Bindungswirkung für Behörden und Vorhabenträger, sobald ein Ein-
trag ins Grundwasser, auch mittelbar, möglich ist. Für die Planung und Zulassung von 
Straßenentwässerung bedeutet dies, dass eine fachgerechte Vorbehandlung und ein 
nachweislich schadloser Eintrag zwingend zu gewährleisten sind. 

Die Richtlinien für die Entwässerung von Straßen (REwS) stellen das maßgebliche 
technische Regelwerk für die Planung, Bemessung und den Betrieb von Entwässe-
rungseinrichtungen an öffentlichen Straßen in Deutschland dar. Sie werden von der 

 
26 Vgl: Europäische Kommission: Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/DE), 2014, Art. 4 Abs. 7 
27 Vgl: Europäische Union: Richtlinie 2006/118/EG, 2006 
28 Vgl: BMUV: Grundwasserverordnung (GrwV), 2010, §3 Abs. 1 
29 Vgl: BMUV: Grundwasserverordnung (GrwV), 2010, §5 Abs. 1 
30 Vgl: BMUV: Grundwasserverordnung (GrwV), 2010, §6 Abs. 1 



  2. Grundlagen der Straßenentwässerung 

8 
 

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) herausgegeben und 
gelten als allgemein anerkannte Regeln der Technik im Sinne von § 57 Abs. 1 WHG 
in Verbindung mit dem Straßengesetz Sachsen-Anhalt. Damit haben sie erhebliche 
rechtliche Relevanz im Rahmen der Ausführungspflichten des Straßenbaulastträgers. 
Die REwS legen fest, dass die Straßenentwässerung so zu planen ist, dass sowohl 
die Verkehrssicherheit (z. B. durch Ableitung von Regenwasser von der Fahrbahn) als 
auch der Gewässer- und Bodenschutz gewährleistet sind31. Im Fokus stehen dabei die 
hydrologisch-hydraulische Bemessung (z. B. Regenrückhaltung, Abflussbeiwerte, Be-
messungsniederschläge) und die Auswahl geeigneter Entwässerungselemente, etwa 
Rigolen, Sedimentationsanlagen, Regenklärbecken oder Bodenfilteranlagen. Die 
Richtlinie unterscheidet zwischen unverschmutztem und verschmutztem Straßenab-
fluss32. Für verschmutztes Niederschlagswasser, etwa von Autobahnen, Bundes- oder 
stark befahrenen Landesstraßen, fordert sie in der Regel eine Behandlung vor der 
Einleitung oder Versickerung. Damit nimmt sie unmittelbar Bezug auf die wasserrecht-
lichen Anforderungen aus WHG, WRRL und GrwV. Ein zentrales Prinzip der REwS ist 
die dezentrale Ableitung und Behandlung von Niederschlagswasser, um Einträge in 
Gewässer zu minimieren. Die technische Planung hat die standörtlichen Gegebenhei-
ten (z. B. Bodenverhältnisse, Schutzgebiete, Abflusswege) ebenso zu berücksichtigen 
wie die stoffliche Belastung des abfließenden Wassers. Für Einleitungen in Oberflä-
chengewässer oder ins Grundwasser verweist die Richtlinie auf die Notwendigkeit 
wasserrechtlicher Erlaubnisse und betont die frühzeitige Abstimmung mit den zustän-
digen Wasserbehörden. Zwar haben die REwS keine unmittelbare rechtliche Bin-
dungswirkung, doch gelten sie im Streitfall aufgrund ihrer erwähnten Eigenschaft als 
allgemein anerkannte Regeln der Technik als Maßstab für die Einhaltung der Ver-
kehrssicherungspflicht und für ordnungsgemäße Bauausführung. Die wesentlichen 
Kapitel der REwS sind im Anlage 1 angefügt. 

Die Richtlinien für die Anlage von Straßen - Teil: Entwässerung (RAS-Ew) dienten als 
technische Grundlage für die Planung und den Bau von Straßenentwässerungsanla-
gen in Deutschland. Sie wurden von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Ver-
kehrswesen (FGSV) herausgegeben und gelten als frühere anerkannte Regel der 
Technik im Sinne von § 17 WHG bzw. der jeweiligen landesrechtlichen Regelungen 
zur Straßenbaulast und zur technischen Ausführung. Die RAS-Ew enthalten grundle-
gende technische Festlegungen zur Ableitung, Rückhaltung und Behandlung von Nie-
derschlagswasser von Straßenflächen. Sie differenzieren zwischen befahrenen und 
unbehandelten Flächen, geben Bemessungsregeln für Entwässerungseinrichtungen 
vor (z. B. Rohrleitungen, Versickerungsanlagen) und legen fest, welche wasserwirt-
schaftlichen und straßenbetriebsbezogenen Anforderungen zu berücksichtigen sind33. 

 
31 Vgl: FGSV: Richtlinien für die Entwässerung von Straßen (REwS), 2021, Abschnitt 1.3 
32 Vgl: FGSV: Richtlinien für die Entwässerung von Straßen (REwS), 2021, Abschnitt 3.3 
33 Vgl: FGSV: Richtlinien für die Anlage von Straßen Teil: Entwässerung, 2005 (Archiv), Abschnitt 1 
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Im Fokus stehen dabei die hydraulische Leistungsfähigkeit der Anlagen, die Ablei-
tungssicherheit bei Starkregen und die Vermeidung von Beeinträchtigungen des Stra-
ßenkörpers sowie des Verkehrs34. Aspekte des Gewässer- und Grundwasserschutzes 
werden zwar angesprochen, allerdings noch nicht mit der Tiefe und Präzision, wie sie 
in der späteren REwS gefordert werden. Die RAS-Ew verweisen nur in Ansätzen auf 
notwendige Behandlungsmaßnahmen für belastetes Niederschlagswasser; eine sys-
tematische Berücksichtigung wasserrechtlicher Anforderungen (z. B. Verschlechte-
rungsverbot, Stoffeinträge, Erlaubnispflicht) findet nicht statt. Mit Einführung der 
WRRL, der Novelle des WHG (2009/2010) und der zunehmenden Relevanz wasser-
wirtschaftlicher Fachregelwerke wurde die RAS-Ew den gestiegenen Anforderungen 
an Gewässerschutz und wasserrechtliche Integration nicht mehr gerecht. Daher wurde 
sie im Jahr 2022 durch die REwS abgelöst, welche die wasserrechtlichen, umweltfach-
lichen und technischen Anforderungen integriert darstellt35. In der Praxis bleibt die 
RAS-Ew jedoch dort von Bedeutung, wo Altplanungen, bestehende Genehmigungen 
oder Bestandsanlagen nach diesen Richtlinien errichtet wurden. Auch für die Bewer-
tung von Altfällen, etwa im Rahmen von Sanierungs- oder Nachrüstungsverpflichtun-
gen, kann die RAS-Ew als technischer Maßstab herangezogen werden, insbesondere 
wenn keine gravierende Abweichung vom Stand der Technik vorliegt. Zur Nachvoll-
ziehbarkeit der Richtlinie sind die wesentlichen Kapitel der RAS-Ew im Anlage 2 der 
Arbeit hinterlegt. 

Diese rechtlichen Grundlagen stellen die Verbindlichkeit, Nachvollziehbarkeit und 
fachliche Korrektheit dieser Arbeit sicher. Sie dienen dazu, die Ausarbeitung in den 
Kontext geltender Gesetze, technischer Regelwerke und Verwaltungsvorschriften zu 
bringen.  

 

 
34 Vgl: FGSV: Richtlinien für die Anlage von Straßen Teil: Entwässerung, 2005 (Archiv), Abschnitt 3.1 
35 Vgl: FGSV: Richtlinien für die Anlage von Straßen Teil: Entwässerung, 2005 (Archiv), Deckblatt 
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3 Unterscheidung von Entwässerungssystemen 
Im Rahmen dieses Kapitels soll die Notwendigkeit von Entwässerungssystemen und 
deren jeweilige Einsatzbereiche anhand der REwS nachvollziehbar dargestellt wer-
den. Anschließend werden diese systematisch den Varianten der RAS-Ew gegenüber-
gestellt. Dies soll das Verständnis für die durchgeführten Sanierungen der Landesstra-
ßenbaubehörde (LSBB) fördern. Dabei wird insbesondere auf die funktionalen Unter-
schiede zwischen Rückhalte-, Absetz- und Versickerungsanlagen eingegangen, um 
ein vertieftes Verständnis für die planerischen und betrieblichen Anforderungen mo-
derner Straßenentwässerung zu vermitteln.  

3.1 Notwendigkeit von Entwässerungssystemen 
Die Notwendigkeit von Entwässerungssystemen resultiert aus Niederschlägen auf der 
versiegelten Fahrbahnoberfläche. Dort kann das Wasser nicht direkt versickern und 
wird aufgrund der Quer- und Längsneigung der Straße abgeleitet. Dies dient maßgeb-
lich der Verkehrssicherheit und ist unerlässlich36. Infolge der Ableitung wird das Stra-
ßenoberflächenwasser (SOW) mit Schadstoffen wie beispielsweise Fahrbahn- und 
Reifenabrieb, Tropfverluste von Ölen, Kraftstoffen und Bremsflüssigkeiten versetzt37. 
Weiterhin belasten Stoffe aus Verkehrsunfällen sowie Tausalz das Wasser. „Der Ein-
satz von Salz ist […] auf Bundesfernstraßen alternativlos. Effektive Behandlungsver-
fahren […] sind aktuell nicht vorhanden.“38 

 

Abbildung 1 Chloridkonzentration im Winterhalbjahr 
(Simon Faltermaier, Behandlung von SOW, 2016, Seite 8) 

Wie Abbildung 1 zeigt, ist der Einsatz von Tausalzen und damit der Eintrag von Chlorid 
in das Niederschlagswasser im Wesentlichen auf die Wintermonate begrenzt. Daraus 
resultieren Spitzen in der Chloridkonzentration im SOW und dementsprechend im 
Grundwasser39. Wie bereits im früheren Verlauf des Kapitels erwähnt, lässt sich mit 
heutigen Methoden der Eintrag nicht verhindern oder die Konzentration mindern. Mit 

 
36 Vgl: Günter Wolf, Straßenplanung, 2005, S. 182 
37 Vgl: FGSV: Richtlinien für die Entwässerung von Straßen (REwS), 2021, Abschnitt 8.1.1 
38 FGSV: Richtlinien für die Entwässerung von Straßen (REwS), 2021, Abschnitt 8.1.4 
39 Vgl: FGSV: Richtlinien für die Entwässerung von Straßen (REwS), 2021, Abschnitt 8.1.4 
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geeigneten Entwässerungstechniken können jedoch Konzentrationsspitzen reduziert 
werden40. Niederschlagsabflüsse auf Autobahnen sind dementsprechend als stark be-
lastete Niederschlagsabflüsse zu klassifizieren41. Partikuläre Schadstoffe und Mineral-
öle sind filterbar und müssen laut WHG auf ein umweltverträgliches Maß verringert 
werden. Dies wird über Maßnahmen zur Verminderung, Versickerung, Rückhaltung 
oder Behandlung realisiert42. Um die geeigneten Methoden zu ermitteln, klassifiziert 
die REwS Straßen anhand ihres Verkehrsaufkommens in Kategorien. Bundesfernstra-
ßen sind in Kategorie III, mit mehr als 15.000 Fahrzeugen je Tag, einzuordnen43. Dar-
aus lassen sich die Abtragsfrachten je Hektar und Jahr in Kilogramm sowie der erfor-
derliche Wirkungsgrad einer Behandlungsanlage ermitteln. Mit diesen Werten kann 
eine erste Vordimensionierung durchgeführt werden. Die REwS verweist aber an die-
ser Stelle auf umfassende Untersuchungen und die Bemessungsvorgaben sowie die 
HKWES, um zulässige und tatsächliche Stoffausträge zu bestimmen44. Mit diesen kön-
nen dann bestehende Anlagen bewertet und neue Anlagen geplant werden. Bei der 
Planung ist auf die anstehenden Inhaltsstoffe des Straßenoberflächenwassers zu ach-
ten. Nach diesen richtet sich die Behandlungsanlage mit den unterschiedlichen Wir-
kungsweisen: Dichtetrennung, Sedimentation, Filtration, Sorption, biochemische 
Wandlung, Ionenaustausch, Fällung45. Die REwS stellt den Wirkungsgrad als zusätz-
liche Anforderung an die Auswahl der geeigneten Behandlungsanlage in Abhängigkeit 
der Belastungskategorien dar. 

 

Tabelle 1 Wirkungsgrade für Behandlungsanlagen 
(FGSV, REwS, 2021, Abschnitt 8.1.5) 

Tabelle 1 zeigt die Abhängigkeit von Wirkungsgrad, Kategorie und Behandlungsan-
lage. Im Rahmen dieser Arbeit sind aufgrund der Einordnung von Bundesfernstraßen 
ausschließlich Behandlungsanlagen der Kategorie III relevant. Der Wirkungsgrad 

 
40 Vgl: FGSV: Richtlinien für die Entwässerung von Straßen (REwS), 2021, Abschnitt 8.1.4 
41 Vgl: Umweltministerium NRW: Niederschlagsentwässerung von Verkehrsflächen, Seite 12 
42 Vgl: Umweltministerium NRW: Niederschlagsentwässerung von Verkehrsflächen, Seite 10 
43 Vgl: Online: bast.de - Automatische Zählstellen, 2023 (02.07.2025) 
44 Vgl: FGSV: Richtlinien für die Entwässerung von Straßen (REwS), 2021, Abschnitt 8.1.2 
45 Vgl: Umweltministerium NRW: Niederschlagsentwässerung von Verkehrsflächen, Seite 13 
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AFS63 bezeichnet die Masse an abfiltrierbaren Stoffen (z. B. Sedimente, Schweb-
stoffe), die eine Korngröße kleiner oder gleich 63 µm sind. Diese Stofffraktion ist be-
sonders relevant, da sie Träger von Schadstoffen wie Schwermetallen oder organi-
schen Verbindungen ist46. In der REwS wird AFS63 als maßgeblicher Parameter für 
die Bemessung von Behandlungsanlagen wie Sedimentationsanlagen, Bodenfiltern 
oder Retentionsbodenfiltern herangezogen47. Die Richtlinie definiert den Mindestanteil 
der AFS63-Fracht, den eine Anlage zurückhalten muss, um als wirksam zu gelten. 

 

Abbildung 2 Varianten zur Behandlung von SOW 
(FGSV, REwS, 2021, Abschnitt 8.1.5) 

In Abbildung 2 werden die Behandlungswege und Bestandteile schematisch aufge-
zeigt. Diese sind in Anhängigkeit der örtlichen Verhältnisse zu wählen und müssen 
gegebenenfalls entsprechend angepasst werden. Eine Notwendigkeit der Behandlung 
von Oberflächenwasser ergibt sich durch nicht vorhandene oder unzureichende Ver-
sickerungsmöglichkeiten sowie das Auftreten stark belasteten Oberflächenwassers, 
wie auf Rastanlagen und Parkplätzen. 

 
46 Vgl: online: nlwkn.de – Schwebstoffe, 2025 (25.07.2025) 
47 Vgl: FGSV: Richtlinien für die Entwässerung von Straßen (REwS), 2021, Abschnitt 8.1.2 
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3.2 Behandlungs- und Rückhalteanlagen 
Die REwS unterscheidet Entwässerungsysteme in verschiedene Kategorien. Dabei 
sind neben den für diese Arbeit unwesentliche folgende Unterscheidungen getroffen: 

Funktions- / Behand-
lungsart 

Kurzbezeichnung Arten 

Sedimentation und Rück-
haltung leicht auf-
schwimmbarer Stoffe 

Sedimentationsanlagen Absetzbecken 
Regenklärbecken 
Geschiebeschächte 

Filtration Filteranlagen Versickerungsanlagen 
Retentionsbodenfilteranlagen 

Rückhaltung Rückhalteanlagen Regenrückhaltebecken 
Rückhaltegräben 
Stauraumkanäle 

Tabelle 2 Unterscheidung der Entwässerungsanlagen gemäß REwS 
(eigene Darstellung nach FGSV: REwS, 2021, Abschnitt 8) 

Tabelle 2 zeigt die Typen von Behandlungsanlagen für Niederschlagswasser, geglie-
dert nach ihrer jeweiligen Funktions- bzw. Behandlungsart in der REwS. Die in der 
Kategorie Sedimentationsanlagen aufgeführten Regenklärbecken entfallen in der wei-
teren Betrachtung dieser Arbeit, da ihr Einsatz ausschließlich für Straßen der Katego-
rie II vorgesehen ist48. Rückhaltegräben sowie Stauraumkanäle sind ebenfalls nicht für 
Straßen der Kategorie III zugelassen und nur zur Vollständigkeit aufgeführt. Die Auf-
gezeigten Behandlungsarten werden in den folgenden Kapiteln erläutert. 

Bei der Planung und Gestaltung von Anlagen zur Regenwasserbehandlung und Re-
genwasserrückhaltung gelten gemäß REwS folgende grundsätzliche Anforderungen: 

1. Sie sollten in Erdbauweise errichtet werden. 
2. Absetzbereiche sind so zu befestigen, dass sie wartungsarm sind. 
3. Der Zufluss von Flächen außerhalb des Straßenraums muss vermieden wer-

den. 
4. Für Pflege und Wartung sind geeignete Zuwegungen einzuplanen. 
5. Die Anlagen sollen landschaftsgerecht gestaltet werden, wobei die technische 

Funktion stets Vorrang hat49. 

Bei der Standortwahl sind folgende Faktoren zu berücksichtigen: 

1. Die Anlagen müssen außerhalb von Überschwemmungsgebieten liegen. 
2. Eine Baugrunderkundung ist erforderlich, und bei geplanter Versickerung sind 

die Bodenverhältnisse zu überprüfen.  
 

48 Vgl: FGSV: Richtlinien für die Entwässerung von Straßen (REwS), 2021, Abschnitt 8.1.5 
49 Vgl: FGSV: Richtlinien für die Entwässerung von Straßen (REwS), 2021, Abschnitt 8.1.6 
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3. Flächen mit geringer ökologischer Bedeutung sind zu bevorzugen. 
4. Aus praktischen Gründen sollen die Becken möglichst straßennah und in der 

Nähe bestehender Wege liegen. 
5. Becken mit Dauerstau dürfen nicht vollständig von Straßen umgeben sein. 
6. Eine optische Einbindung in den umgebenden Landschaftsraum ist anzustre-

ben50. 

Entwässerungsanlagen lassen sich in zwei Behandlungsstufen differenzieren: Die 
Vorfilterung und die anschließende Hauptfilterung. Beide Arten erfüllen unterschiedli-
che Aufgaben hinsichtlich der Reinigung von SOW. Die einzelnen Varianten sowie de-
ren Umsetzung werden in den folgenden Kapiteln dargestellt.  

Alle Grundsätze beziehen sich auf Becken außerhalb von Wasserschutzgebieten. In 
diesen gelten erhöhte Anforderungen an die Reinigung von Straßenoberflächenwas-
ser und dessen Einleitung gemäß RiStWag. Da die in Kapitel 4 aufgeführten Beispiele 
kein Wasserschutzgebiet tangieren, wird im Folgenden aus Gründen der Übersicht-
lichkeit und Verständlichkeit auf eine detaillierte Darstellung der Besonderheiten in 
Wasserschutzzonen verzichtet.  

3.3 Leichtflüssigkeitsabscheider (LFA) 
Leichtflüssigkeitsabscheider dienen der Trennung von wasserunlöslichen, mit gerin-
gerer Dichte als Wasser schwimmenden Flüssigkeiten wie Mineralölen, Kraftstoffen 
und anderen Leichtflüssigkeiten aus dem Abwasserstrom. Durch physikalische Trenn-
mechanismen, insbesondere der Dichteunterschied zwischen Wasser und Leichtflüs-
sigkeiten, wird eine Reduktion potenziell umweltschädlicher Substanzen erreicht. Dies 
trägt zum Schutz aquatischer Ökosysteme sowie zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit 
von nachgelagerten technischen Anlagen und Infrastrukturen bei. Sie sind in die 
Gruppe der Vorfilter einzuordnen. Im Regelfall werden an Fahrbahnen keine Leicht-
flüssigkeiten emittiert. Lediglich an gefährdeten Anlagen wie Meistereigeländen, Tank-
stellen oder Werkstätten ist mit regelmäßiger Gefahr von Leichtflüssigkeiten im Nie-
derschlagswasser zu rechnen. Da Leichtflüssigkeiten die Funktion des jeweiligen Was-
serbehandlungsbeckens einschränken oder vollkommen behindern, ist ein entspre-
chender Abscheider vorzusehen. Dieser wird dem Hauptfilter vorgeschaltet und bau-
lich getrennt. In der Praxis wird er aus Unterhaltungsgründen meist offen, also vom 
umliegenden Gelände einsehbar, ausgeführt. Der Abscheider ist im Dauerstau zu un-
terhalten, muss also auch in Trockenzeiten Wasser führen, um die Funktion zu ge-
währleisten51. Der LFA ist immer als Einzelfallbemessung auszuführen. Es existieren 
sowohl in RAS-Ew als auch in der REwS keine allgemeinen Angaben zur Dimensio-
nierung. 

 
50 Vgl: FGSV: Richtlinien für die Entwässerung von Straßen (REwS), 2021, Abschnitt 8.1.6 
51 Vgl: FGSV: Richtlinien für die Entwässerung von Straßen (REwS), 2021, Abschnitt 8.4.1 
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Bei den in dieser Arbeit analysierten Becken handelt es sich ausschließlich um die 
Behandlung von Straßenentwässerung. Diese sind dementsprechend nicht mit einem 
LFA auszustatten. Allerdings schreibt die REwS eine Tauchwand für den Havariefall, 
wie beispielsweise das Verunfallen eines Öllasters, im Vorfilter vor52. Diese hindert 
Leichtflüssigkeiten daran, in den Auslauf und somit in den Hauptfilter zu gelangen. Die 
Wand taucht mindestens 0,4 m in den Dauerstau ein53. Dadurch ist gewährleistet, dass 
auch bei Starkregenereignissen und leichter Strömung keine Leichtflüssigkeiten in den 
Auslauf, und damit die folgende Wasserbehandlung gelangen können. Die Anlagen 
müssen mit einem Mindestrückhaltevolumen von 5 m3 ausgeführt werden, und dürfen 
maximal eine Abflussgeschwindigkeit von 0,05 m/s aufweisen54. Dies stellt einen strö-
mungsarmen Ablauf sicher. Aus diesem Grund muss die Überlaufschwelle, über wel-
ches das leichtflüssigkeitsfreie Wasser abläuft, über die gesamte Breite des Beckens 
ausgebildet werden. Damit die Umwelt auch im Schadensfall der Tauchwand nicht mit 
Ölen verschmutzt wird, muss jedes mit Tauchwand ausgestattete Becken über einen 
Absperrschieber verfügen, mit dem der Beckenablauf unterbrochen werden kann55. 
Der angesprochene Vorfilter, in dem die Tauchwand platziert wird, ist eine Sedimen-
tationsanlage. Dabei gibt es verschiedene Varianten, auf die im folgenden Kapitel ein-
gegangen wird. 

3.4 Sedimentationsanlagen 
In Sedimentationsanlagen erfolgt die Abscheidung suspendierter Feststoffpartikel aus 
dem Wasser, da sie häufig Schadstoffe binden und als Trägermaterialien fungieren. 
Durch die Sedimentation wird somit nicht nur die Partikelfracht reduziert, sondern auch 
eine potenzielle Entfernung gebundener Kontaminanten erreicht, was zur Verbesse-
rung der Wasserqualität beiträgt. Die Anlagen basieren auf dem physikalischen Prinzip 
der Schwerkraft, um ungelöste Stoffe im Wasser, abhängig von ihrer Dichte, entweder 
absinken oder aufschwimmen zu lassen56. Die ingenieurtechnische Auslegung solcher 
Anlagen orientiert sich am spezifischen Absetz- und Auftriebsverhalten der Partikel. 
Zur Berechnung der erforderlichen Verweilzeit im Absetzraum werden insbesondere 
die Partikelgröße und Dichteunterschiede zwischen Feststoffen und Wasser berück-
sichtigt. Diese theoretischen Werte müssen zur Berechnung realistischer Werte durch 
empirisch ermittelte Sinkgeschwindigkeiten gemäß DIN 18123 („Baugrund, Untersu-
chung von Bodenproben – Bestimmung der Korngrößenverteilung“57) korrigiert wer-
den. Die abgesetzten Sedimente und aufschwimmenden Stoffe werden in speziell da-
für vorgesehenen Bereichen gesammelt und gemäß Wartungsplan entfernt. Ein zent-
rales Kriterium bei der Konstruktion ist die Vermeidung der Remobilisation, also das 

 
52 Vgl: FGSV: Richtlinien für die Entwässerung von Straßen (REwS), 2021, Abschnitt 8.4.1 
53 Vgl: FGSV: Richtlinien für die Entwässerung von Straßen (REwS), 2021, Abschnitt 8.4.1 
54 Vgl: FGSV: Richtlinien für die Entwässerung von Straßen (REwS), 2021, Abschnitt 8.4.1 
55 Vgl: FGSV: Richtlinien für die Entwässerung von Straßen (REwS), 2021, Abschnitt 8.4.1 
56 Vgl: Online: sabug.de – Sedimentationsanlagen, 2021 (08.07.2025) 
57 Deutsches Institut für Normung: DIN18123:2011-04 
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erneute Aufwirbeln bereits abgeschiedener Stoffe58. Um diese Funktion sicherzustel-
len sind Sedimentationsanlagen im Dauerstau zu errichten und müssen Beckensohle 
und -wand mit einem Wasserdurchlässigkeitsbeiwert von kf ≤ 10⁻⁸ m/s ausgeführt wer-
den59. Dadurch sind Versickerung und Verschließung des Bodens aufgrund der Parti-
kel, sowie Bewuchs der sonst trockenliegenden Zone, ausgeschlossen. Des Weiteren 
würden die Partikel mit geringerer Dichte als Wasser immer wieder aufgewirbelt wer-
den, wenn Niederschlagswasser in das Becken strömt und kein Dauerstau besteht. 
Ebenso ist darauf zu achten, dass der Durchfluss über die gesamte Länge der Anlage 
und unter Ausnutzung des gesamten Querschnittes erfolgt60. Die Begründung hierfür 
liegt in der bereits erwähnten Remobilisation der Partikel durch Strömungen. Dadurch 
werden durch die REwS folgende Mindestanforderungen für Sedimentationsanlagen 
gegeben: Der Zulauf ist so zu gestalten, dass der Zulaufkanal zur Hälfte in den Dau-
erstau eingestaut ist, die Wassertiefe im Dauerstaubereich soll mindestens 1,80 m be-
tragen, und die gesamte Beckentiefe 2 m61. Weiterhin ist auf ein ausreichendes Stau-
volumen für Sedimente zu achten, welches in einer Einzelfallbemessung zu bestim-
men ist. Die abgelagerten Sedimente in der Anlage sind bei ausreichender Füllung der 
Anlage zu entfernen. Die Reinigung der abgelagerten und aufgeschwommenen Sedi-
mente erfolgt in der Regel durch Absaugung.  

 

Abbildung 3 Sedimentationsanlage – Schnitt 
(Online: Pipelife.de, Broschüre Sedimentationsanlagen, 2023, Seite 17) 

Abbildung 3 zeigt die Funktionsprinzipien einer Sedimentationsanlage. Die Durchfluss-
beschränkung gemäß DWA wird aus Gründen der fachlichen Fokussierung in dieser 
Arbeit nicht weiter betrachtet. Das anfallende SOW gelangt über den Zulauf in die An-
lage und trifft auf die Leichtflüssigkeitssperre. Dort werden Öle und ähnliches abge-

 
58 Vgl: Online: sabug.de – Sedimentationsanlagen, 2021 (08.07.2025) 
59 Vgl: FGSV: Richtlinien für die Entwässerung von Straßen (REwS), 2021, Abschnitt 8.4.1 
60 Vgl: FGSV: Richtlinien für die Entwässerung von Straßen (REwS), 2021, Abschnitt 8.4.1 
61 Vgl: FGSV: Richtlinien für die Entwässerung von Straßen (REwS), 2021, Abschnitt 8.4.1 
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schieden, und das Wasser dringt über den Zulaufbereich in den Sedimentationsbe-
reich vor. Außerdem herrscht ausreichend geringe Fließgeschwindigkeit, um Partikel 
absetzen zu lassen. Abschließend gelangt das gereinigte Wasser in den Ablauf. Für 
Starkregenereignisse ist ein Bypass vorgesehen, welcher das leichtflüssigkeitsfreie 
Wasser um die Anlage führt, um sie durch die Überlastung nicht zu zerstören62. 

Sedimentationsanlagen lassen sich in folgende, in Kapitel 3.2 genannte, Bauweisen 
einteilen: Absetzbecken, Geschiebeschächte und Regenklärbecken. Absetzbecken 
und Geschiebeschacht gleichen sich in ihrem Aufbau gemäß Abbildung 3, werden 
aber unterschiedlich ausgeführt. Das Absetzbecken ist meist oberflächennah und of-
fen. Dementsprechend flexibel ist es in seiner Formgebung. Die offene Ausführung hat 
den Vorteil der Erreichbarkeit und einfachen Reinigung von Sedimenten sowie der 
Wartung. Bei geschlossenen Sedimentationsanlagen ist der Füllstand an Sedimenten 
einmal jährlich zu prüfen63. Die bauliche Ausführung geschlossener Anlagen hat hö-
here Anforderungen an die Statik aufgrund der Reinigung. Diese wird über eine Saug-
einrichtung an einem Reinigungsfahrzeug durchgeführt, das bis zu 40 Tonnen wiegt. 
Der Reinigungszyklus beträgt durchschnittlich sechs Jahre, aufgrund des Erfahrungs-
wertes der durchschnittlichen Sedimentfracht von 1.000 kg/a*ha. Außerdem „kann es 
im abgesetzten Schlamm zu anaeroben Vorgängen und dadurch zur Rücklösung von 
partikulär gebundenen Stoffen kommen. Bei offenen Becken werden diese Vorgänge 
durch den direkten Windeinfluss und die temperaturbedingten Umwälzungen im Dau-
erstau wesentlich gemindert.“64 Offene Absetzbecken unterliegen allerdings den Ein-
flüssen klimatischer Bedingungen, insbesondere während längerer Trockenperioden. 
Durch Verdunstung kann es zu einem Wasserstandsverlust kommen, wodurch die 
Funktion der Tauchwände beeinträchtigt wird. Diese sind auf einen konstanten Was-
serstand angewiesen, um den Rückhalt von Schwimmstoffen und die Trennung von 
Oberflächenabfluss und Sedimentationsraum sicherzustellen. Sinkt der Wasserspie-
gel unter die Unterkante der Tauchwand, entfällt diese Barrierewirkung vollständig. 
Zusätzlich begünstigen dauerhaft niedrige Wasserstände den Bewuchs von Röhricht 
und Schilf, was nicht nur die hydraulische Leistungsfähigkeit einschränkt, sondern 
auch den Pflegeaufwand erhöht. Diese Entwicklungen stehen der angestrebten Funk-
tionalität und Wartungsfreundlichkeit der Anlagen entgegen und müssen bei der Pla-
nung und Sanierung berücksichtigt werden. Im Gegensatz zum Absetzbecken ist der 
Geschiebeschacht lediglich für die Rückhaltung von Grobstoffen ausgelegt. Es sind 
dementsprechend tiefe, schmale Becken in dem sich Grobstoffe, wie Kies, Sand und 
organische Feststoffe, aufgrund ihrer Dichte absetzen65. Dies dient dem Schutz der 

 
62 Vgl: Online: Pipelife.de - Broschüre Sedimentationsanlagen, 2023, Seite 16 
63 Vgl: FGSV: Hinweise zur Kontrolle und Wartung von Entwässerungseinrichtungen an Straßen außer-
halb geschlossener Ortslagen (H KWES), 2018, Seite 12 
64 ESOG: Abschlussbericht Oberflächenwasser, 2006, Seite 88 
65 Vgl: Online: Regierung.Oberfranken – Wassertechnische Erläuterung, 20.12.2023, Seite 100 
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Hauptfilter. Aufgrund der Grobfilterung können Geschiebeschächte mit höherer Fließ-
geschwindigkeit bemessen werden. In Absetzbecken behandelte, feine Sedimente, 
werden dementsprechend nicht gefiltert. Somit sind Geschiebeschächte meist kleiner, 
aber nicht so effektiv wie Absetzbecken. Beide Varianten sind mit der in Kapitel 3.2 
genannten Tauchwand auszuführen. Diese dient sowohl dem Leichtflüssigkeitsrück-
halt als auch dem Rückhalt der Partikel mit geringerer Dichte als Wasser. Die Kombi-
nation aus Tauchwand und Sedimentationsanlage gilt als Vorfilter. Die bauliche Anlage 
ist in geeigneter Weise dem Hauptfilter vorzuschalten. Die verschiedenen Varianten 
der Hauptfilter sind in den folgenden Kapiteln erläutert.  

3.5 Versickerungsbecken (VSB) 
Die naturnahe Ableitung von Straßenoberflächenwasser ohne vorherige Sammlung 
stellt die einfachste und zugleich umweltschonendste Methode dar. Sie nutzt die na-
türlichen Gegebenheiten des Geländes und vermeidet technische Eingriffe, wodurch 
sowohl Ressourcen geschont als auch ökologische Kreisläufe erhalten bleiben. Anfal-
lendes Niederschlagswasser ist also ortsnah über die an die Fahrbahn grenzenden 
Böschungen oder Mulden, also bewachsene Bodenzonen zu versickern. Vorausset-
zung dafür ist eine entsprechende Wasserdurchlässigkeit (kf-Wert) des anstehenden 
Bodens, sowie dessen Mächtigkeit und die Erfüllung des rechnerischen Nachweises 
gemäß REwS für rkrit66. Hierbei ist ebenso ein Mindestabstand zum Grundwasserspie-
gel von 0,60 m67 gefordert, um eine ausreichende Filterwirkung des Bodens gewähr-
leisten zu können, und alle vorhandenen Schadstoffe im ausreichenden Maß zu fil-
tern68. Insofern der Nachweis gemäß REwS nicht erfüllt ist, kann ein Versickerungs-
becken als zusätzliche Maßnahme für den abfließenden Teil des Regenwassers her-
gestellt werden. In dieser Arbeit ist ausschließlich das Versickerungsbecken von Be-
deutung, dementsprechend entfällt hier die Erarbeitung der Bankett-, Böschungs- und 
Muldenversickerung. Versickerungsbecken leiten das zulaufende Oberflächenwasser 
vollständig über die Beckensohle und die Beckenböschung in das Erdreich und damit 
in das Grundwasser ab69. Dafür ist eine bewachsene Bodenzone zwingend erforder-
lich, um die Infiltration, Versickerung und Speicherung von SOW zu ermöglichen sowie 
vor Erosionen zu schützen70. Je nach örtlichen Gegebenheiten ist die Anlage mit ei-
nem Absetzbecken zu versehen, sowie einem Anprallschutz im Zulaufbereich zur Ver-
meidung von Erosionen durch punktuell einströmendes Wasser71. Eine Tauchwand ist 
immer erforderlich, um sicherzustellen, dass keine Öle in das Grundwasser gelangen 
und dieses verunreinigen72. Des Weiteren ist zur Vermeidung der Selbstdichtung durch 

 
66 Vgl: FGSV: Richtlinien für die Entwässerung von Straßen (REwS), 2021, Abschnitt 8.1.2 
67 Vgl: Umweltministerium NRW: Niederschlagsentwässerung von Verkehrsflächen, Seite 11 
68 Vgl: Umweltministerium NRW: Niederschlagsentwässerung von Verkehrsflächen, Seite 17 
69 Vgl: Umweltministerium NRW: Niederschlagsentwässerung von Verkehrsflächen, Seite 24 
70 Vgl: FGSV: Richtlinien für die Entwässerung von Straßen (REwS), 2021, Abschnitt 8.2.1 
71 Vgl: Umweltministerium NRW: Niederschlagsentwässerung von Verkehrsflächen, Seite 25 
72 Vgl: Online: Nehlsen.com - Abscheider, 2025 (02.07.2025) 
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Verschlämmung73 sicherzustellen, dass die Einstauzeiten nicht länger als 48 h für das 
jährliche Regenereignis betragen74. Ebenso gilt es Laubeintrag zu vermeiden und im 
regelmäßigen Turnus nach Leistungsheft des Bundes beziehungsweise HKWES die 
Becken von Verunreinigungen zu befreien und zu unterhalten. Dabei sind auch die 
Entsorgungsaufwendungen und die Zugänglichkeit zu beachten. Des Weiteren sollte 
die Pflege der bewachsenen Bodenzone in die Planung mit einfließen, um gegebe-
nenfalls Zufahrtsrampen für Geräte und Fahrzeuge anzulegen. Aus diesem Grund 
sollte die Böschungsneigung flacher als 1:2 sein75. 

 

Abbildung 4 Systemskizze Versickerungsbecken  
(Umweltministerium NRW, Niederschlagsentwässerung, Seite 25) 

Abbildung 4 zeigt einen Längsschnitt durch ein Versickerungsbecken mit Absetzbe-
cken und Tauchwand zum Rückhalt von leicht aufschwimmbaren Stoffen. Aus dem 
Überlauf des Absetzbeckens ergibt sich dann der Eintrag in das Versickerungsbecken. 
Dessen Sohle und Böschung sind im Bild mit Rasen bepflanzt, was in der Praxis auch 
aus Kostengründen durchgeführt wird. Zudem zeigt die Abbildung, dass für die Funk-
tion keine technischen Bauwerke erforderlich sind. Versickerungsbecken bilden damit 
eine kostengünstige, einfache Methode zur Entwässerung an Bundesfernstraßen76. 
Der Pflegeaufwand ist im Vergleich zu anderen Behandlungsanlagen niedrig bei ge-
ringerem technischem Aufwand. Allerdings wird je nach anstehendem Boden und 
Grundwasserschichten mehr Fläche benötigt, um die geforderten Wirkungsgrade zu 
erreichen77. 

An Standorten mit unzureichender Bodenversickerungsfähigkeit stellen dränierte Ver-
sickerungsbecken eine geeignete Alternative zu herkömmlichen Versickerungsbecken 
dar78. Diese Systeme kombinieren die natürliche Versickerung mit einer gedrosselten 

 
73 Vgl: Online: burgwedel.de – Verfahren zur Versickerung von Regenwasser, 2025 (02.07.2025) 
74 FGSV: Richtlinien für die Entwässerung von Straßen (REwS), 2021, Abschnitt 8.2.3.3 
75 FGSV: Richtlinien für die Entwässerung von Straßen (REwS), 2021, Abschnitt 8.2.3.3 
76 Vgl: Online: bfr-abwasser.de – Regenwasserbewirtschaftung, 2025 (02.07.2025) 
77 Vgl: Umweltministerium NRW: Niederschlagsentwässerung von Verkehrsflächen, Seite 26 
78 Vgl: FGSV: Richtlinien für die Entwässerung von Straßen (REwS), 2021, Abschnitt 8.2.3.5 
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Ableitung überschüssigen Regenwassers in ein Oberflächengewässer. Die baulichen 
Anforderungen entsprechen grundsätzlich denen konventioneller Versickerungsbe-
cken, werden jedoch durch eine im Sohlbereich integrierte Dränschicht mit Sickerrohr-
leitungen ergänzt. Das Dränagesystem wird über ein Drosselbauwerk an die Vorflut, 
meist einen Fluss, angeschlossen, um ein kontrolliertes Abflussverhalten sicherzustel-
len und ein vollständiges Entleeren des Beckens über die Dränage zu vermeiden. 

3.6 Retentionsbodenfilter (RBF) 
Als vertikal durchströmte, gegen den Untergrund abgedichtete Systeme bieten Re-
tentionsbodenfilter eine effektive Kombination aus Rückhalt und Reinigung. Der ober-
halb liegende Retentionsraum dient dabei als temporärer Speicher für Niederschlags-
wasser. Neben der Verdunstung ist die Hauptfunktion dieser Anlagen die Filtration 
durch das künstlich angelegte Filtersubstrat unterhalb der Retentionsschicht. Diese ist 
ähnlich dem Versickerungsbecken begrünt, um Erosionen zu vermeiden. Bei RBF 
kommen hier meist Schilfe zum Einsatz. Sie unterdrücken konkurrierende Pflanzenar-
ten und gelten als pflegeleicht. Um einen ausreichenden Wirkungsgrad zu erzielen, 
hat die Filterschicht im konsolidierten Zustand mindestens 50 cm mächtig zu sein79. In 
der Praxis kommen hier oft Sande mit steiler Körnungslinie zum Einsatz. Die Filterge-
schwindigkeit, und damit der Umsatz an Wasser, ist maßgeblich von der Durchlässig-
keit des Filtermaterials abhängig80. Voraussetzung ist hier eine möglichst gleichmä-
ßige Belastung der Filterfläche. „Auf und in der Filterschicht finden die physikalisch-
chemischen und biologischen Reinigungsprozesse statt.“81 Es werden also die Partikel 
aus dem durchströmenden Wasser gefiltert. Große Partikel setzen sich auf der Filter-
schicht ab und werden durch den Bewuchs am Durchdringen des Filters gehindert. 
Das Wurzelwerk der Bepflanzung wirkt sich ebenfalls positiv auf die Filterwirkung aus. 
„Die nutzbare Einstauhöhe soll zwischen 0,50 m bis 2,00 m liegen.“82 Um die maximale 
Einstauhöhe nicht zu überschreiten ist auf der gegenüberliegenden Seite des Einlaufs 
ein Filterüberlauf herzustellen83. Dieser gewährleistet die kontrollierte Entlastung des 
Retentionsraumes bei Starkregenereignissen und schützt die Vegetation im Becken. 

 
79 Vgl: FGSV: Richtlinien für die Entwässerung von Straßen (REwS), 2021, Abschnitt 8.3 
80 Vgl: Online: Sieker.de – Regenwasserbehandlung, 2025 (03.07.2025) 
81 FGSV: Richtlinien für die Entwässerung von Straßen (REwS), 2021, Abschnitt 8.3 
82 FGSV: Richtlinien für die Entwässerung von Straßen (REwS), 2021, Abschnitt 8.3 
83 Vgl: FGSV: Richtlinien für die Entwässerung von Straßen (REwS), 2021, Abschnitt 8.3 
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Abbildung 5 Filteraufbau Retentionsbodenfilter 
(Umweltministerium NRW, Retentionsbodenfilter, 2016, Seite 12) 

In Abbildung 5 sind die wesentlichen Bestandteile eines RBF dargestellt. Die Abdich-
tung reicht bis über die Geländeoberkante (GOK), um ein Eindringen von Wasser in 
den anstehenden Boden auch bei Nutzung des Überlaufs zu verhindern. Der Überlauf 
ist in der Abbildung nicht dargestellt. Er wird in das Auslaufbauwerk integriert, durch 
welches das gefilterte Wasser abgeleitet wird. Ebenso verhindert die Dichtung den 
Eintrag von Fremdwasser in die Filteranlage. Dieser muss minimiert werden, um eine 
Dauerbeschickung und die daraus folgende Kolmation des Filters zu vermeiden84. 
Ebenso ist vor Retentionsbodenfilter immer ein Absetzbecken und ein Leichtflüssig-
keitsabscheider anzuordnen, um die Kolmationsgefahr durch Öle, welche die Bepflan-
zung zerstören, oder Partikel zu verringern85. Kolmation ist die häufigste Ursache für 
den Verlust der Funktion von RBF. Dementsprechend hohe Anforderungen sind an die 
Planung, den Bau und Betrieb dieser Anlagen gestellt, um eine langfristige Funktion 
aufrechterhalten zu können. Dadurch, und aufgrund der technisch aufwendigeren Her-
stellung, ist diese Bauweise kostenintensiver in der Herstellung und im Betrieb, weist 
jedoch eine höhere Reinigungsleistung auf als ein vergleichbares Versickerungsbe-
cken86.  

3.7 Regenrückhaltebecken (RRB) 
Als Elemente der Regenwasserbewirtschaftung speichern Regenrückhaltebecken bei 
Starkregen temporär Niederschlagswasser. Sie wirken als Pufferzonen, die das Ab-
wassersystem entlasten und Überschwemmungen vorbeugen. Das aufgenommene 
Straßenoberflächenwasser wird nach der Aufnahme gedrosselt in die Vorflut abgege-

 
84 Vgl: Umweltministerium NRW: Niederschlagsentwässerung von Verkehrsflächen, Seite 55 
85 Vgl: Umweltministerium NRW: Niederschlagsentwässerung von Verkehrsflächen, Seite 55 
86 Vgl: Umweltministerium NRW: Niederschlagsentwässerung von Verkehrsflächen, Seite 57 
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ben, um eine Überlastung der Gewässer während des Regenereignisses zu vermei-
den und den Ablauf zu verzögern87. RRB bestehen im Wesentlichen aus einem Rück-
halteraum, welcher der Aufnahme von Wasser dient, einer Drosseleinrichtung, um die 
Abgabemenge zu dosieren und einem Notüberlauf, um Schäden am Becken bei Über-
lastung zu verhindern88. Die konstruktive Gestaltung von Regenrückhaltebecken wird 
maßgeblich von den örtlichen Gegebenheiten beeinflusst. Zu den Faktoren zählen das 
verfügbare Flächenangebot, der Flächenbedarf sowie die topografischen und hydro-
geologischen Verhältnisse, wie Höhenlage und Grundwasserstand89. Diese Parameter 
bestimmen, ob ein offenes oder geschlossenes Becken erforderlich ist und welche 
Bauweise, beispielsweise als Erd- oder Betonbecken, zur Anwendung kommt. 

Offene Regenrückhaltebecken werden in Nass- und Trockenbecken unterteilt. 
Nassbecken weisen einen Dauerstau auf. Trockenbecken hingegen sind nur bei Re-
genereignissen mit Wasser gefüllt und bleiben ansonsten trocken. Die Entleerung des 
Rückhalteraums soll durch Freiabfluss erfolgen, sofern das Gelände ein ausreichen-
des Gefälle aufweist. In Fällen ungünstiger Höhenverhältnisse oder fehlender Vorflut 
kann die Entleerung auch künstlich über Pumpenanlagen erfolgen90. 

Ein zentrales Element der Regenrückhaltung ist die Drosselung des Abflusses, die 
sicherstellen soll, dass nur die zulässige Wassermenge in die nachgeschaltete Ent-
wässerungsanlage oder Vorflut abgeführt wird. Die Drosseleinrichtung muss dabei so 
ausgelegt sein, dass sie bei maximaler Stauhöhe vor dem Anspringen des Notüber-
laufs lediglich den genehmigten Drosselabfluss abführt91. Aus Gründen der Betriebs-
sicherheit und Wartungsfreundlichkeit sind Systeme zu bevorzugen, die ohne 
Hilfsenergie und bewegliche Teile arbeiten. Dazu zählen unter anderem Wirbeldros-
seln, Drosselöffnungen und Drosselleitungen92. Um eine Verstopfung dieser Einrich-
tungen zu vermeiden, sind geeignete Schutzmaßnahmen, beispielsweise Rechen 
oder Drahtkörbe vorzusehen. 

Neben der technischen Funktionalität sind auch Anforderungen an die naturnahe Ge-
staltung von Regenrückhaltebecken gestellt, insbesondere im Rahmen naturschutz-
rechtlicher Ausgleichsmaßnahmen. Solche Becken können dauerhaft überstaut sein 
und sollten möglichst ohne technische Abdichtungen auskommen93. Der Zulaufbereich 
ist so zu gestalten, dass Erosion vermieden wird. Durch die Vorschaltung eines Ab-
setzbeckens lassen sich regelmäßige Wartungsmaßnahmen reduzieren und negative 

 
87 Vgl: Online: vechta.de – Regenrückhaltebecken, 2025 (09.07.2025) 
88 Vgl: FGSV: Richtlinien für die Entwässerung von Straßen (REwS), 2021, Abschnitt 8.7.2.1 
89 Vgl: FGSV: Richtlinien für die Entwässerung von Straßen (REwS), 2021, Abschnitt 8.7.2.1 
90 Vgl: FGSV: Richtlinien für die Entwässerung von Straßen (REwS), 2021, Abschnitt 8.7.2.1 
91 Vgl: FGSV: Richtlinien für die Entwässerung von Straßen (REwS), 2021, Abschnitt 8.7.2.1 
92 Vgl: FGSV: Richtlinien für die Entwässerung von Straßen (REwS), 2021, Abschnitt 8.7.2.1 
93 Vgl: FGSV: Richtlinien für die Entwässerung von Straßen (REwS), 2021, Abschnitt 8.7.2.2 
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Auswirkungen auf die Biozönose minimieren94. Bei der Bemessung des Rückhaltevo-
lumens ist zusätzlich der Raumbedarf für Vegetation und biogene Verlandung zu be-
rücksichtigen, um ein regelmäßiges Freischneiden des Beckens zu vermeiden. Aus 
ökologischen und sicherheitstechnischen Gründen werden naturnahe Rückhaltebe-
cken nicht in unmittelbarer Nähe von Straßen angeordnet, da sie eine Lockwirkung auf 
Tiere ausüben können, welche dann Gefahr laufen sich auf die Fahrbahn zu verirren. 
Gegebenenfalls sind Schutzvorkehrungen für Kleintiere zu treffen. Auch die Auswahl 
und Anordnung von Gehölzen muss sorgfältig erfolgen, um Schäden durch Wurzelent-
wicklung an technischen Einrichtungen sowie den Eintrag von schwer zersetzbarem 
Laub zu vermeiden95. 

Die technische Ausführung offener Becken erfolgt in der Praxis meist als ungedichte-
tes, trockenfallendes Erdbecken. Die Böschungen sind mit Rasen zu sichern und soll-
ten aus statischen, gestalterischen oder ökologischen Gründen nicht steiler als 1:2 
(26,57 °) geneigt sein96. Auch die Sohle von Trockenbecken ist mit Rasen zu befesti-
gen. Bei flacher Sohle sind ein Längsgefälle von 0,5 % bis 1 % sowie ein Quergefälle 
von mindestens 2 % vorzusehen97. Zur Vermeidung von Erosion wird ein durchgehen-
des befestigtes Gerinne vom Zulauf bis zum Ablaufbauwerk angelegt. Dieses kann 
analog zu Versickerungsbecken als Verteilerrinne ausgebildet werden, um eine gleich-
mäßige Überströmung der Beckensohle und eine verbesserte Wasserretention bei 
kleineren Regenereignissen zu gewährleisten. 

Geschlossene Regenrückhaltebecken kommen nur dann zum Einsatz, wenn aus 
Platzgründen, etwa in dicht bebauten Ortslagen oder bei großer Tiefe, keine andere 
Lösung möglich ist. In der vorliegenden Arbeit findet diese Art von RRB keine weitere 
Beachtung, und wird deshalb hier nicht weiter erörtert. Für Wartungs- und Kontroll-
maßnahmen müssen alle Regenrückhaltebecken mit ortsfesten Einstiegsmöglichkei-
ten ausgestattet sein, die einen sicheren Zugang zur Beckensohle ermöglichen98. 

3.8 Differenzen zwischen REwS und RAS-Ew 
In diesem Kapitel sollen die Unterschiede zwischen der aktuell gültigen REwS und der 
zur Zeit der Sanierung gültigen RAS-Ew tabellarisch erarbeitet werden. Damit ist die 
Grundlage der späteren Analyse der Baumaßnahmen durch die LSBB geschaffen. 

 

 

 

 
94 Vgl: FGSV: Richtlinien für die Entwässerung von Straßen (REwS), 2021, Abschnitt 8.7.2.2 
95 Vgl: FGSV: Richtlinien für die Entwässerung von Straßen (REwS), 2021, Abschnitt 8.7.2.2 
96 Vgl: FGSV: Richtlinien für die Entwässerung von Straßen (REwS), 2021, Abschnitt 8.7.2.2 
97 Vgl: FGSV: Richtlinien für die Entwässerung von Straßen (REwS), 2021, Abschnitt 8.7.2.2 
98 Vgl: FGSV: Richtlinien für die Entwässerung von Straßen (REwS), 2021, Abschnitt 8.7.2.2 
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Anlage REwS (2021) RAS-Ew (1996) 
Leichtflüssig-
keitsabschei-
der 

Einsatz bei hoher Belastung durch 
Leichtflüssigkeiten (z. B. Tankstel-
len, Rastanlagen), und als Absiche-
rung im Havariefall. Anforderungen 
an Wartung und Nachweise der Rei-
nigungsleistung sowie Mindestrück-
haltevolumen. 

Erwähnt als Standardmaß-
nahme bei bestimmten Ver-
kehrsflächen sowie Wasser-
schutzgebieten, keine detail-
lierten Anforderungen. Diese 
sind RiStWag zu entneh-
men. 

Sedimentati-
onsanlagen 

Detaillierte Vorgaben zur Bemes-
sung nach Stofffrachten (z. B. 
Schwermetalle), hydraulische und 
stoffliche Leistungsanforderungen. 

Erwähnt als Teil der Vorbe-
handlung, Fokus auf hydrau-
lische Funktion, keine stoffli-
che Bewertung.  

Versicke-
rungsbecken 

Nur bei geeigneter Bodenbeschaf-
fenheit und ausreichender Filterwir-
kung zulässig, Schutz des Grund-
wassers im Fokus. Umfangreiche 
Grundsätzliche Anforderungen an 
die Versickerung. 

Einsatz zur Entwässerung 
möglich, wenn Versickerung 
gegeben ist, keine Bewer-
tung. Becken sind in unmit-
telbarer Fahrbahnnähe und 
ins Landschaftsbild integriert 
herzustellen. 

Retentions-
bodenfilter 

Hochwirksame Maßnahme zur Stoff-
rückhaltung, detaillierte Anforderun-
gen an Aufbau, Bemessung und 
Wartung 

In RAS-Ew nicht enthalten, 
da zum Zeitpunkt der Veröf-
fentlichung nicht Stand der 
Technik 

Regenrück-
haltebecken 

Bemessung nach Emissionsanforde-
rungen (z. B. Drosselabfluss), Ziel: 
Rückhalt und Reinigung 

Fokus auf Rückhaltung, Be-
messung nach Abflussbei-
werten 

Tabelle 3 Unterscheidung von REwS und RAS-Ew 
(FGSV, REwS, 2021, Abschnitt 8.1´und FGSV, RAS-Ew, Abschnitt 7) 

Tabelle 3 zeigt exemplarisch die Unterschiede der Behandlungsanlagen von SOW zwi-
schen den beiden einschlägigen Richtlinien. Die neuere REwS regelt das Thema der 
Entwässerung umfangreicher und ist außerdem tiefgreifender auf den Schutz des 
Grundwassers sowie der Umwelt ausgelegt. Die RAS-Ew hingegen legt den inhaltli-
chen Schwerpunkt auf die hydraulische Entwässerung. Des Weiteren beschreibt die 
REwS durch Querverweise auf aktuelle Regelwerke die geltenden technischen- und 
Umweltanforderungen Dadurch ist erkennbar, dass die REwS aus der RAS-Ew her-
vorgeht und aus dieser entwickelt ist. Sie gilt als Nachfolger der RAS-Ew, welche nicht 
mehr aktualisiert wird99. 

 
99 Vgl: FGSV: Richtlinien für die Anlage von Straßen Teil: Entwässerung, 2005 (Archiv), Titelblatt 
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4 Sanierungsmaßnahmen und Problemanalyse 
In diesem Kapitel werden die von der Landesstraßenbaubehörde (LSBB) durchgeführ-
ten Sanierungen an Entwässerungsanlagen von 2009-2014 mit Hilfe von Beispielen 
erläutert. Diese Beispiele sind anschließend zur Bewertung der durchgeführten Maß-
nahmen auf Grundlage der RAS-Ew herangeführt. Datengrundlage dafür sind der 6-
Jahres-Bericht aus Anlage 3 sowie Bestandsunterlagen der Außenstelle Magdeburg. 
Die Darstellung erlaubt eine fundierte Analyse der Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der 
Sanierungen im Hinblick auf die langfristige Funktionsfähigkeit der Anlagen.  

4.1 Grundsätze und Vorgehen 
Im Rahmen des 6-Jahres-Programms wird zunächst der im Jahr 2008 aktuelle Sanie-
rungsstand erfasst. Dabei wird auffällig, dass viele Entwässerungsanlagen Schäden 
aufweisen. Diese Mängel reichen von Erosionsschäden über unzureichende Reini-
gungsleistungen bis hin zu daraus resultierenden sicherheitsrelevanten Problemen 
wie Aquaplaninggefahr auf der Autobahn100. Die Erfassung dieser Defizite mündet in 
einem Grundsatzpapier mit konkreten Handlungsempfehlungen. Zudem wird erkannt, 
dass nachhaltige Sanierungen nur durch die Integration betrieblicher, wirtschaftlicher 
und arbeitsschutzrechtlicher Aspekte realisierbar sind101. Die Notwendigkeit vollstän-
diger Bestandsdokumentationen, standardisierter Betriebsanleitungen sowie gezielter 
Schulungsmaßnahmen für das Betriebspersonal wird ebenfalls hervorgehoben. 

 

Abbildung 6 Beckendichte Sachsen-Anhalt 2011 
(LSBB, 6-Jahres-Bericht, 2015, Seite 21) 

Abbildung 6 zeigt eine Aufstellung der im heutigen Bereich der Außenstelle Magdeburg 
befindlichen Entwässerungsbecken. Diese sind nach Bundesfernstraße und nach Ki-

 
100 Vgl: unveröffentlicht: LSBB, 6-Jahres-Bericht, 2015, S.3 
101 Vgl: unveröffentlicht: LSBB, 6-Jahres-Bericht, 2015, S.3 
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lometerabschnitt gegliedert. Insgesamt ergeben sich 438 Becken im Zuständigkeits-
bereich. Die Darstellung dient zum Verständnis der Dichte an Entwässerungsanlagen 
im Raum Sachsen-Anhalt. 

Zur systematischen Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen wird 2009 das Bauerhal-
tungsprogramm Entwässerung (BEP) initiiert. Dieses verfolgt einen langfristigen, inter-
disziplinären Ansatz unter Einbindung externer Ingenieurbüros und regionaler Auto-
bahn- und Straßenmeistereien. Das Programm umfasst ein Investitionsvolumen von 
über 30 Mio. EUR und basiert auf einer kontinuierlichen Zustandserfassung, Priorisie-
rung und Bewertung von Sanierungsbedarfen102. Das zuständige Fachreferat des Um-
weltministeriums informiert sämtliche Unteren Wasserbehörden über den Zustand der 
Entwässerungsanlagen sowie über die geplanten Maßnahmen. Die operative Umset-
zung des BEP folgt einem standardisierten, mehrstufigen Verfahren. Ausgangspunkt 
ist in der Regel eine Schadensmeldung durch eine Meisterei, gefolgt von einer Vor-
Ort-Begehung. Bei bestätigtem Sanierungsbedarf wird ein Maßnahmenpaket gebildet, 
das in das BEP-Programm des Folgejahres aufgenommen wird. Pro Jahr können etwa 
10–12 Maßnahmenpakete realisiert werden103. 

Die erste Baumaßnahme wurde im Juli 2009 an der Bundesautobahn (BAB) A9 um-
gesetzt. Bis 2014 werden insgesamt 169 von 438 erfassten Entwässerungsanlagen 
an Bundesfernstraßen saniert, was einem Anteil von etwa 38,6 % entspricht104. Die 
initiale Bestandsaufnahme ermöglicht eine systematische Bewertung bestehender 
Entwässerungskonzepte hinsichtlich ihrer Ausfallanfälligkeit. Ergänzend fließen prak-
tische Erfahrungen der Betriebseinheiten sowie zu diesem Zeitpunkt aktuelle wissen-
schaftliche Erkenntnisse in die Planung ein. Dies mündet in einer verbindlichen Anfor-
derungsliste für alle beteiligten Planungsbüros, die unter anderem folgende Maßnah-
men umfasst: 

1. Umwandlung von Absetzbecken in rasenbestandene Sandfilter  
2. Umrüstung von Regenrückhaltebecken (RRB) in Retentionsbodenfilter  
3. Trockenlegung von Versickerungsbecken (VSB)  
4. mehrstufige Bodenfilter mit und ohne Sickerleitungen 
5. Erhalt, aber keine Neunachweispflicht für Notüberläufe 
6. Einzelfallprüfung vorhandener Leichtflüssigkeitsabscheider (LFA) 
7. Abflachung von Beckenböschungen auf ≤ 1:3105 

Ein Schwerpunkt des BEP war die Überprüfung der Anlagendimensionierung, insbe-
sondere vor dem Hintergrund hoher Versickerungsraten an Böschungen und Banket-
ten. Ziel ist es, überdimensionierte und kostenintensive Anlagen zu vermeiden. Dabei 

 
102 Vgl: unveröffentlicht: LSBB, 6-Jahres-Bericht, 2015, S.4 
103 Vgl: unveröffentlicht: LSBB, 6-Jahres-Bericht, 2015, S.5f 
104 Vgl: unveröffentlicht: LSBB, 6-Jahres-Bericht, 2015, S.6 
105 Vgl: unveröffentlicht: LSBB, 6-Jahres-Bericht, 2015, S.9 
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gilt es, Rückhaltevolumen zu erhalten und gleichzeitig die Böschungsneigung zu redu-
zieren, um die maschinelle Pflege zu ermöglichen. Des Weiteren sollen offene Was-
serflächen zugunsten horizontaler Abflusslösungen reduziert werden. 

Die Umsetzung der Planervorgaben führt zu innovativen Lösungen, die den Begriff 
„Neue Wassertechnik“ rechtfertigen106. Die Nachrechnungen ergeben in vielen Fällen 
geringere Volumenerfordernisse bei gleichbleibendem Überflutungsrisiko. Die Priori-
sierung der ortsnahen Versickerung rückt in den Fokus, da nur trockene Flächen dau-
erhaft wartbar sind. Bodenfilter, zuvor primär in der Ortsentwässerung eingesetzt, wer-
den zum zentralen Sanierungselement. Sie vereinen Rückhaltung, Abflussregulierung, 
Schadstoffrückhalt, schnelle Abtrocknung und einfache Pflege.  

Zur Validierung der neuen Bodenfiltertechnologie hinsichtlich Reinigungsleistung und 
Nachhaltigkeit wurde 2012 eine gutachterliche Untersuchung bestehender Anlagen 
durchgeführt. Bodenfilter zeigen auch bei hohen Zulauffrachten eine stabile Leistungs-
fähigkeit über längere Zeiträume107. Infolge dieser Erkenntnis werden ab 2012 ver-
mehrt Absetzbecken mit offenen Wasserflächen in Bodenfiltersysteme umgewandelt, 
vorausgesetzt, der Sedimentanfall ist gering. Für Standorte mit hohem Sedimentauf-
kommen, etwa an Rastplätzen, werden hingegen geschlossene Sedimentationsanla-
gen realisiert108. Bei der Umrüstung bestehender Becken zu Retentionsbodenfiltern 
treten höhenbedingte Probleme auf, die durch die baulichen und hydraulischen Anfor-
derungen an den Filterkörper bedingt sind. Ein RBF benötigt zusätzlichen Filterraum, 
der unterhalb der Wasserlinie angeordnet ist.  

Das Problem wird durch die Höhenlage von Zulauf und Ablauf, welche bei bestehen-
den Anlagen festgelegt ist, und in der Regel nur begrenzt angepasst werden kann, 
bedingt. Diese Höhen bestimmen jedoch das nutzbare Gefälle und damit die mögliche 
Filterhöhe. Wird der Filterkörper in das bestehende Becken integriert, reduziert sich 
das hydraulisch wirksame Rückhaltevolumen, da ein Teil des Beckens nun durch den 
Filteraufbau belegt ist. Dies kann zu einer Unterschreitung der erforderlichen Rückhal-
tekapazität führen, insbesondere bei Starkregenereignissen. In der Praxis sind bauli-
che Anpassungen wie die Absenkung des Beckens oder die Anhebung des Zulaufs 
erforderlich, was mit erhöhtem Aufwand und Kosten verbunden ist. Die kontinuierliche 
Weiterentwicklung erfordert eine systematische Evaluation der Sanierungsmaßnah-
men. In Zusammenarbeit mit den Ingenieurbüros werden jährlich Optimierungsleitli-
nien sowie standardisierte Musterzeichnungen und Pläne erarbeitet, die zur Verein-
heitlichung der Planung beitragen. Darunter primär die Entwicklung der Ausführung 
von RBF mit Grasbewuchs statt Schilf, um sie trocken ausführen zu können. Dies geht 
allerdings aus keiner Richtlinie hervor und ist somit eine Sonderlösung der LSBB.  

 
106 Vgl: unveröffentlicht: LSBB, 6-Jahres-Bericht, 2015, S.10 
107 Vgl: unveröffentlicht: LSBB, 6-Jahres-Bericht, 2015, S.10 
108 Vgl: unveröffentlicht: LSBB, 6-Jahres-Bericht, 2015, S.11 
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Trotz Standardisierung bleibt jede Anlage eine standortspezifische Sonderlösung. Die 
Integration der Bodenfilter in das vorhandene Gelände erfordert häufig zusätzliche 
Maßnahmen, wie die Herstellung von Zufahrten und Sohlenzugängen unter Berück-
sichtigung liegenschaftlicher Einschränkungen. Die Vielfalt dieser Maßnahmen wird 
durch die im Folgenden dokumentierten Fallbeispiele veranschaulicht, auf welche in 
den nächsten Kapiteln eingegangen wird. Bei der Betrachtung der Maßnahmen wird 
auf die Lösungsvariante der Vertikalrigole verzichtet. Sie stellen aufgrund ihrer kon-
struktiven Komplexität sowie der spezifischen Anwendungsfälle Sonderlösungen dar, 
die über den fachlichen und methodischen Rahmen dieser Untersuchung hinausge-
hen. Zudem sind sie im Kontext der betrachteten Sanierungs- und Entwässerungskon-
zepte nicht repräsentativ für den überwiegenden Teil der eingesetzten Maßnahmen. 
Ihre detaillierte Analyse würde den Fokus der Arbeit verzerren und wird daher gezielt 
aus dem Betrachtungsrahmen dieser Arbeit ausgeschlossen. 

4.2 Beckensystem A14 AS Schönebeck 
Die Beckenanlage an der Anschlussstelle Schönebeck der A14 besteht aus drei funk-
tional miteinander verbundenen Teilbecken (648, 649, 650) und unterliegt der Zustän-
digkeit der Autobahnmeisterei Börde. Im Ursprungszustand sind die drei Becken mit 
insgesamt fünf offenen Absetzbecken im Dauerstau, zwei Versickerungsbecken und 
einem Regenrückhaltebecken ausgeführt. Die Vorflut der VSB ist das Grundwasser, 
die des RRB die kanalisierte Ableitung in ein Gewässer. Aufgrund der topografischen 
Lage auf einem Geländesattel und der unzureichenden Durchlässigkeit des Bau-
grunds (kf < 10⁻⁷ m/s) kommt es in der ursprünglichen Ausführung zu dauerhafter Ver-
nässung, Schilfbewuchs und eingeschränkter Pflegefähigkeit109. Zudem führen Über-
stauungen der Absetzbecken zu potenziellen Schadstoffverlagerungen in die Haupt-
becken. 

 

Abbildung 7 Becken 649 vor finaler Sanierung 
(intern: Die Autobahn GmbH, Fotodokumentation zur Sanierung, 2010, Seite 2) 

 
109 Vgl: unveröffentlicht: LSBB, 6-Jahres-Bericht, 2015, Beispiel 3 
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Abbildung 7 zeigt das Becken 649. Hier ist die dauerhafte Vernässung an der Sohle 
des Beckens infolge der unzureichenden Durchlässigkeit des anstehenden Bodens zu 
sehen. Des Weiteren sind Pflastersteine der angrenzenden Kaskade ausgelöst. 

Eine grundlegende Sanierung wurde 2010 eingeleitet. Aufgrund der geologischen Be-
dingungen konnte von einer vollständigen Versickerungslösung abgesehen, und statt-
dessen ein Ableitungskonzept mit Trockenlegung favorisiert werden. Die bestehenden 
Höhenlagen der Rohrleitungen (DN 600 und DN 500) sowie die Lage unter Verkehrs-
flächen schlossen eine offene Bauweise aus110. Die ursprünglich geplante Tiefverle-
gung der Notablaufleitung scheitert an der nicht realisierbaren Genauigkeit bei der Um-
setzung. Stattdessen wird ein Pumpwerkskonzept realisiert: Die Becken 648 und 649 
werden mit vliesummantelten Kiesrigolen und Sickerleitungen ausgestattet, die das 
Wasser in ein Pumpwerk leiten, welches es in die bestehende Notablaufleitung über-
führt. Die Stromversorgung erfolgt über eine Fernmeldestation auf dem Gelände von 
Becken 648, verbunden mittels eines Kleinrohrvortriebs unter der A14. Das System ist 
an die landesweite Fernüberwachung angeschlossen. 

 

Abbildung 8 Becken 649 im Sommer 2023 
(intern: Die Autobahn GmbH, Fotodokumentation Bauwerksprüfung, 2023) 

Abbildung 8 zeigt das Becken 649 am 07.09.2023. die Beckensohle ist nun mit Gerät 
befahrbar und kann entsprechend gemäht und unterhalten werden. Zum Zeitpunkt des 
Bildes lagen die Mäharbeiten circa 4 Wochen zurück. Aufgrund des nährstoffreichen 
Bördebodens und des Wassereintrags ist die Beckensohle bereits nach dieser Zeit 
wieder stark bewachsen. Das Becken fällt trocken und der Bewuchs integriert das Be-
cken in die Landschaft und bietet gleichzeitig keinen Nachteil in der hydraulischen 
Funktion. 

Die hydraulische Optimierung ermöglicht die Entfernung der vormals überflüssigen Ab-
setzbecken, da die vorgelagerten Gräben bereits eine ausreichende Reinigungswir-
kung aufweisen. Auch Becken 650 wird angepasst: Anlässlich ähnlicher Baugrundver-
hältnisse wird ein trockenfallendes Regenrückhaltebecken mit Auslaufleitung DN 200 

 
110 Vgl: unveröffentlicht: LSBB, 6-Jahres-Bericht, 2015, Beispiel 3 
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realisiert. Aufgrund von Setzungsproblemen wurde 2011 eine Nachbearbeitung durch-
geführt, wodurch eine dauerhafte Trockenlegung erreicht wird. 

Abschließend ist somit eine Lösung über zwei Versickerungsbecken und ein RRB re-
alisiert, die alle miteinander verbunden sind. Vorflut ist die kanalisierte Ableitung in ein 
Gewässer. Die Umsetzung des Umbaus innerhalb von nur vier Monaten wird durch 
frühzeitige naturschutzfachliche Maßnahmen und die Wiederverwendung unbelasteter 
Beckenschlämme auf angrenzenden Flächen begünstigt111. Das Projekt dokumentiert 
exemplarisch die Herausforderungen und Lösungsansätze bei der Sanierung großflä-
chiger, entwässerungstechnisch problematischer Anlagen unter Berücksichtigung ge-
ologischen und infrastrukturellen Rahmenbedingungen. 

4.3 Becken A14 km 143,1 
Der „Schwanensee“, Becken 614, im Zuständigkeitsbereich der Autobahnmeisterei 
Plötzkau, wies über Jahre erhebliche funktionale Defizite auf. Ursprünglich als Sick-
erbecken mit offenem Absetzbecken und dem Grundwasser als Vorflut konzipiert, stellt 
sich im Rahmen eines bodenmechanischen Gutachtens heraus, dass aufgrund einer 
dichten, schluffreichen Deckschicht und eines darunterliegenden Ton-/Schluffsteinho-
rizonts keine wirksame Versickerung möglich ist112. Die Anlage fungierte dementspre-
chend nur noch als Verdunstungsbecken, was zu dauerhafter Vernässung, Schilfbe-
wuchs und eingeschränkter Pflegefähigkeit führt. 

 

Abbildung 9 Der Schwanensee im Winter 2011 
(intern: Die Autobahn GmbH, Fotodokumentation Ursprungszustand, 2011) 

Abbildung 9 zeigt das Versickerungsbecken 614 im Januar 2011. Durch Frosteinwir-
kung hat sich die Sickerwirkung weiter reduziert, und bei den geringen Temperaturen 
ist die Verdunstungswirkung gemindert. Dem Bild liegt ein fünfjähriges Regenereignis 
zugrunde, welches nicht nur das Becken, sondern auch die umliegende Landschaft 

 
111 Vgl: unveröffentlicht: LSBB, 6-Jahres-Bericht, 2015, Beispiel 3 
112 Vgl: unveröffentlicht: LSBB, 6-Jahres-Bericht, 2015, Beispiel 8 
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überflutete. Der Zustand wie er im Bild dargestellt ist hält bis zur Sanierung im Novem-
ber 2011. 

Die zunächst gewählte Sanierungsmaßnahme, eine Sohlanhebung mit gleichzeitiger 
Umwandlung des Absetzbeckens in einen Bodenfilter ohne Sickerleitungen, erwies 
sich als unzureichend. Nach der Umsetzung kommt es infolge intensiver Nieder-
schläge zu Überflutungen, erneuter Schilfentwicklung und einer großflächigen Über-
stauung des Geländes. Aufgrund der topografischen Lage am lokalen Tiefpunkt und 
fehlender natürlicher Vorflut ist eine dauerhafte Trockenlegung ohne technische Ablei-
tung nicht realisierbar113. 

In der Folge wird ein neues Entwässerungskonzept umgesetzt, dass eine Umwand-
lung des Beckens in ein Regenrückhaltebecken mit kammartigem Dränagesystem und 
eine rund 490 m lange Ableitungstrasse zur westlich gelegenen Vorflut vorsah. Die 
Trasse erfordert zwei Rohrvortriebe unter Verkehrsflächen sowie eine gezielte Tiefer-
legung des Vorfluters zur Sicherstellung des Abflusses bei minimalem Gefälle. Die 
Maßnahme führt zu einer nachhaltigen Entwässerung des Beckens und angrenzender 
Flächen, was auch landwirtschaftlich genutzte Areale dauerhaft entlastet114. 

 

Abbildung 10 Becken 614 im Sommer 2024 
(intern: Die Autobahn GmbH, Fotodokumentation Bauwerksprüfung, 2024) 

Abbildung 10 zeigt den ehemaligen Schwanensee zur Kontrolle 2024. Das Sanie-
rungskonzept zeigt hier die dauerhafte Trockenlegung der Anlage. Das Becken ist 
auch mit Großgerät befahrbar, welches für Mäharbeiten eingesetzt wird. Der gesamte 
Naturraum im Hintergrund des Bildes ist wiederhergestellt und hat sich von der ehe-
maligen Überschwemmung erholt. 

Zusammenfassend wurden somit ein RBF mit kanalisiert abgeleiteter Vorflut geschaf-
fen. Dieser Fall verdeutlicht exemplarisch die Bedeutung einer fundierten Baugrunda-
nalyse, die Grenzen passiver Entwässerungssysteme sowie die Notwendigkeit hyd-
raulisch wirksamer Vorflutlösungen bei ungünstigen topografischen und geologischen 
Rahmenbedingungen. 

 
113 Vgl: unveröffentlicht: LSBB, 6-Jahres-Bericht, 2015, Beispiel 8 
114 Vgl: unveröffentlicht: LSBB, 6-Jahres-Bericht, 2015, Beispiel 8 
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4.4 Beckensystem A14 AS Halle-Tornau 
Die Beckengruppe an der Anschlussstelle Halle-Tornau (AS 16) der A14 stellt auf-
grund ihrer geologischen und topografischen Gegebenheiten ein Beispiel für die Gren-
zen der Versickerung dar. Die Anlage bestand aus drei Versickerungsbecken mit zwei 
offenen Absetzbecken. Vorflut war das Grundwasser. Insbesondere das Becken 219 
verursachte regelmäßig Überflutungen der angrenzenden Landesstraße L141, was 
wiederholte Straßensperrungen erforderlich machte. Auch die benachbarten Becken 
218 und 220 wiesen ganzjährig hohe Wasserstände auf, was auf eine fehlende Versi-
ckerungsfähigkeit hinweist. 

 

Abbildung 11 Becken 219 im Oktober 2011 
(intern: Die Autobahn GmbH, Fotodokumentation Ursprungszustand, 2011) 

Abbildung 11 zeigt links das Becken 219 mit Schilfbewuchs und dauerhafter Vernäs-
sung. Rechts im Bild ist die angrenzende L141 zu sehen. 

Eine geotechnische Vorprüfung sowie die Analyse der Brückenunterlagen bestätigen 
das der Standort für Versickerungslösungen ungeeignet ist. Aufgrund fehlender Hö-
henunterschiede und Eigentumsrechte scheidet eine Ableitung zum nächstgelegenen 
Vorfluter aus. Stattdessen wird ein alternatives Entwässerungskonzept entwickelt, das 
die Ableitung des Wassers über den Dammfußgraben entlang der A14 in Richtung des 
funktionstüchtigen Sickerbeckens 214 vorsieht115. Die rund 1 km lange Strecke ermög-
lichte zudem eine natürliche Retention. 

Zur Umsetzung werden vier Rohrvortriebe mit Durchmessern zwischen DN 200 und 
DN 300 realisiert, um die Becken 218, 219 und 220 hydraulisch miteinander zu verbin-
den und an das Zielbecken 214 anzuschließen. Die Maßnahme beinhaltet einen 90 m 
langen Rohrvortrieb unter dem Autobahndamm, der durch ein vorgelagertes Pilotbohr-
verfahren abgesichert wird. Die Baugrundverhältnisse erweisen sich als günstig, so-
dass die Arbeiten ohne Komplikationen abgeschlossen werden können.  

Im Anschluss erfolgt die Umgestaltung der Becken: Becken 219 wird als Pufferbecken 
mit verlängertem Fließweg zur Sedimentation umgebaut, während Becken 218 und 

 
115 Vgl: unveröffentlicht: LSBB, 6-Jahres-Bericht, 2015, Beispiel 6 
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220 an das neue Ableitungssystem angeschlossen werden. Die Maßnahme führt zu 
einer nachhaltigen Entlastung der gesamten Anschlussstelle und trägt gleichzeitig zur 
Verbesserung der landwirtschaftlichen Nutzbarkeit angrenzender Flächen bei116. In 
Anlage 4 ist der aktuelle Übersichtsplan aus QGIS dargestellt. Das sich in Becken 219 
sammelnde SOW der Auf- und Abfahrt der Richtungsfahrbahn (RFB) Halle und Teilen 
der Fahrbahn wird beruhigt, um die Sedimentation zu begünstigen. Anschließend ge-
langt das Wasser über ein DN200 Rohr unter der A14 entlang in Becken 220, in wel-
chem dann das Ableitungssystem angeschlossen ist. Dieses führt über einen circa 
1 km langen Graben zum Becken 214. Becken 218 ist separat an das Ableitungssys-
tem angeschlossen. Laut Plan sind sowohl Becken 219, als auch 218 und 220 als 
Versickerungsbecken deklariert. Dies entspricht ihren ursprünglich geplanten Funktio-
nen. Aufgrund der Ableitung arbeiten sie allerdings im Sinne eines RRB. 

Zusammenfassend hat man damit die Umstrukturierung in frei untereinander verbun-
dene Versickerungsbecken realisiert. Die Vorflut ist durch Ableitung in den Graben mit 
anschließendem Versickerungsbecken und Einleitung in das Grundwasser umgesetzt. 
Dieser Fall verdeutlicht die Notwendigkeit, bei pathologisch ungeeigneten Standorten 
frühzeitig von Versickerungslösungen abzusehen und stattdessen wirtschaftlich und 
hydraulisch tragfähige Ableitungskonzepte zu entwickeln. 

4.5 Ergebnisse und Fazit des BEP 
Ein Fortschritt ist die Entwicklung eines Niederschlags-Abfluss-Modells, das auf Er-
kenntnissen zur erhöhten Versickerung an Böschungen basiert117. Dieses Modell be-
einflusst auch Planungen außerhalb des BEP und ermöglicht in vielen Fällen den Ver-
zicht auf Beckenanlagen zugunsten flächeneffizienter Lösungen. Im Bereich der Be-
grünung wird ein wissenschaftliches Pilotprojekt zur Identifikation geeigneter Pflanzen-
arten, wie Röhricht, Schilf und teilweise Rollrasen, für Bodenfilter initiiert. Durch inter-
disziplinäre Zusammenarbeit können kostengünstige Lösungen zur Entwässerung und 
Lagerung von Sedimenten vor Ort entwickelt werden, wodurch lediglich belastete 
Rückstände entsorgt werden müssen. 

 

 
116 Vgl: unveröffentlicht: LSBB, 6-Jahres-Bericht, 2015, Beispiel 6 
117 Vgl: unveröffentlicht: LSBB, 6-Jahres-Bericht, 2015, S.12 
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Abbildung 12 Erfolgsquote BEP 
(LSBB, 6-Jahres-Bericht, 2015, Anlage 3) 

Abbildung 12 zeigt die Bewertung aller im BEP sanierten Entwässerungsanlagen. Da-
bei ist der Erfolg über eine Punktverteilung von null bis vier durchgeführt. Im Durch-
schnitt ergeben sich 3,3 Punkte, was einer Erfolgsbewertung von 82% entspricht. 

Insgesamt kann durch das BEP ein technologischer Stillstand überwunden werden. 
Die entwässerungstechnische Qualität wird durch systematische Eigenbewertungen 
dokumentiert. Mit einer durchschnittlichen Erfolgsquote aus Abbildung 12 wurde ein 
hohes technisches Niveau erreicht, das sich seit 2012 stabilisiert118. Die Ergebnisse 
belegen die Wirksamkeit des BEP als umfassendes, innovatives Sanierungspro-
gramm. Nach sechs Jahren sind Sanierungen im Umfang von 20 Mio. € realisiert, was 
einem Sanierungsgrad von etwa 38,6 % des Gesamtbestands von rund 438 Regen-
wasseranlagen an Autobahnen entspricht119. Während die Zielmarke der Laufzeit 
überschritten ist, bleibt die vollständige Umsetzung noch ausstehend. 

Der geringe Zuwachs an neuen Anlagen im Berichtszeitraum spiegelt sowohl den rück-
läufigen Straßenneubau als auch den strukturellen Wandel hin zu beckenarmen Ent-
wässerungssystemen wider. Gleichzeitig altert der bestehende Anlagenbestand wei-
ter, was sich in kontinuierlichen Schadensmeldungen und einem anhaltenden Sanie-
rungsbedarf äußert, vergleichbar mit dem Erneuerungszyklus von Fahrbahnen. 

Mathematisch ergibt sich daraus ein natürlicher Erneuerungszyklus: 169 sanierte Be-
cken in sechs Jahren bei einem Gesamtbestand von 438 Becken lassen auf eine voll-
ständige Erneuerung in etwa 18 Jahren schließen. Vor diesem Hintergrund sollten 
auch erneuerte Anlagen nach diesem Zeitraum überprüft werden müssen. Eine ent-
sprechende Untersuchung sollte auch auf die Höhe und Qualität der Bodenfilterschicht 
abzielen. Langzeitbeobachtungen zeigen beispielsweise bei Fahrbahnbanketten einen 
jährlichen Höhenzuwachs von etwa einem Zentimeter120, ein Umstand, der bei aus-
bleibender Reaktion zu sicherheitsrelevanten Problemen führen kann. 

Die Schlussfolgerung ist: Der Erhalt und die Weiterentwicklung der Entwässerungsinf-
rastruktur erfordern kontinuierliche Aufmerksamkeit und dürfen nicht stagnieren121. Die 
durchgeführten Sanierungen lassen sich als Übergangslösung zwischen der RAS-Ew 
und der REwS einordnen. Weder die eine noch die andere Richtlinie finden vollstän-
dige Beachtung, womit die erste Leitfrage beantwortet ist. Fokus des BEP war die war-
tungsfreundliche Umsetzung der Becken, welche vorrangig trockengelegt wurden. 

 
118 Vgl: unveröffentlicht: LSBB, 6-Jahres-Bericht, 2015, S.13 
119 Vgl: unveröffentlicht: LSBB, 6-Jahres-Bericht, 2015, S.13 
120 Vgl: unveröffentlicht: LSBB, 6-Jahres-Bericht, 2015, S.13 
121 Vgl: unveröffentlicht: LSBB, 6-Jahres-Bericht, 2015, S.14 
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5 Erarbeitung von Standardschadensbildern 
Im Folgenden werden Standardschadensbilder erarbeitet, um typische Schadensmus-
ter bei Entwässerungsanlagen, vor sowie nach der Sanierung, systematisch erfassen 
und bewerten zu können. Die Notwendigkeit ergibt sich aus der Praxis, in der ähnliche 
Schadensformen auftreten, deren Bewertung jedoch uneinheitlich erfolgt. Durch die 
Definition standardisierter Schadensbilder soll eine einheitliche Grundlage für die Zu-
standsbewertung, Sanierungsplanung und Priorisierung von Maßnahmen geschaffen 
werden. Die Erarbeitung erfolgt auf Basis praktischer Erfahrungen sowie Besichtigun-
gen der Anlagen. 

5.1 Systematik der Schadensbilder 
Die Systematisierung der Standardschadensbilder erfolgt durch die Gegenüberstel-
lung von Anlagenzuständen nach veralteter und aktueller Richtlinie. Bestehende Ent-
wässerungsanlagen, welche auf Basis der RAS-Ew geplant und gebaut wurden, ent-
sprechen heute nicht mehr dem Stand der Technik. Im Zuge von Sanierungen zeigt 
sich, dass bestimmte Schadensbilder nicht ausschließlich auf bauliche oder betriebli-
che Mängel zurückzuführen sind, sondern auch auf veraltete Bemessungsgrundlagen 
und fehlende Reinigungsanforderungen. Die Einteilung der Schadensbilder nach Re-
gelwerksstand ermöglicht es, systematisch zu erfassen, welche Defizite auf eine un-
zureichende ursprüngliche Planung zurückgehen und welche im laufenden Betrieb 
entstanden sind. Dies ist insbesondere für die Bewertung der Sanierungsnotwendig-
keit und die Anpassung an aktuelle Umweltstandards von zentraler Bedeutung. 

Die Erfassung und Systematisierung von Standardschadensbildern erfolgt hier ohne 
Kategorisierung von Anlagentypen. Diese Einteilung kann bei Betrachtung konkreter 
Becken sinnvoll sein, da unterschiedliche Entwässerungsanlagen jeweils spezifische 
bauliche und funktionale Merkmale aufweisen, die jeweils zu unterschiedlichen Scha-
densbildern führen können. So unterscheiden sich beispielsweise die typischen Schä-
den eines Retentionsbodenfilters, der über einen mehrschichtigen Filterkörper verfügt, 
von denen eines offenen Regenrückhaltebeckens. Durch die typbezogene Gliederung 
würde allerdings erreicht, dass die Schadensbilder bauartabhängig, und dadurch zu 
stark differenziert dargestellt würden. Der Zusammenhang geht somit verloren. Für die 
weitere Verwendung der Standardschadensbilder in dieser Arbeit ist eine allgemeine 
Übersicht notwendig. Des Weiteren sind viele funktionale Schäden bauartunabhängig, 
auf etwaige Besonderheiten wird dennoch eingegangen.  

Neben der altersbezogenen Gliederung erfolgt eine Einteilung der Schadensbilder 
nach Schadensursachen, um die Entstehung und Entwicklung von Schäden besser 
nachvollziehen zu können. Die Ursachen werden dabei in drei Kategorien unterteilt: 
hydraulische, bauliche und betriebliche Schäden. Hydraulische Schäden entstehen 
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beispielsweise durch unzureichende Bemessung, Verlandung oder Rückstau. Bauli-
che Schäden umfassen Risse, Setzungen oder Korrosion an Beton- und Stahlbautei-
len. Betriebliche Schäden resultieren aus unzureichender Wartung, unsachgemäßem 
Betrieb oder Fremdeinträgen. Diese Ursachensystematik ermöglicht eine gezielte Ab-
leitung von Sanierungsstrategien und unterstützt die Priorisierung von Maßnahmen im 
Rahmen der Instandhaltungsplanung.  

5.2 Darstellung der Standardschadensbilder 
5.2.1 Betriebliche Schäden 
Vor der Sanierung weisen die betrachteten Beckenanlagen Defizite in der Erreichbar-
keit und Möglichkeit der Wartung auf, die sich unmittelbar auf die Betriebssicherheit 
und den Pflegeaufwand auswirken. Zufahrten für Wartungsfahrzeuge und Mähgeräte 
fehlen. Somit ist das Befahren der Beckensohle nicht möglich, wodurch Reinigungs- 
und Pflegearbeiten ausschließlich durch manuelle Mäharbeiten mit Freischneidern 
durchgeführt werden können. Dies führt zu einem erhöhten Personal- und Zeitbedarf 
sowie zu einer eingeschränkten Reinigungsfrequenz. Des Weiteren sind bei nicht tro-
ckenliegenden Becken die Arbeitsschutzvorschriften kaum einzuhalten und die Be-
ckenmitte nicht erreichbar, welche jedoch auch zu unterhalten ist122. Ein weiteres 
Schadensbild betrifft die Schlammfänge, die vor Sanierung häufig auf losem Schütt-
material errichtet wurden. Diese Bauweise erschwert die Entleerung, da die Entnahme 
des abgesetzten Materials weder maschinell noch effizient händisch erfolgen kann. 
Dadurch kommt es zu einer Überlastung der Schlammfänge, was wiederum die hyd-
raulische und stoffliche Leistungsfähigkeit der Gesamtanlage beeinträchtigt und die 
Funktion der Tauchwand beeinträchtigen kann123. 

 

Abbildung 13 Zustand eines Versickerungsbeckens vor Mäharbeiten 
(intern: Die Autobahn GmbH, Fotodokumentation Bauwerksprüfung, 2023) 

 
122 Vgl: Umweltministerium NRW: Niederschlagsentwässerung von Verkehrsflächen, Seite 73 
123 Vgl: Umweltministerium NRW: Niederschlagsentwässerung von Verkehrsflächen, Seite 73 
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Abbildung 13 zeigt ein nass stehendes, nicht saniertes Becken unmittelbar vor den 
geplanten Mäharbeiten. Aufgrund der Durchnässung kann hier nicht mit Mähfahrzeu-
gen oder Raupen gearbeitet werden. Die Mäharbeiten müssen daher manuell durch-
geführt werden. Dabei ist spezielle Arbeitsschutzkleidung erforderlich, um in der Be-
ckenmitte mähen zu können.  

Im Zuge von Sanierungen werden diese strukturellen Mängel gezielt behoben. Die An-
lagen werden so umgestaltet, dass nun Fahrzeuge bis 3,5 t Gesamtgewicht die Be-
ckensohle befahren können124. Dies ermöglicht eine mechanisierte Reinigung und 
Schlammräumung mittels Minibagger, wodurch der Wartungsaufwand deutlich redu-
ziert wird. Zudem werden die Böschungen abgeflacht, sodass sie nun mit Aufsitzmä-
hern befahrbar sind. Dadurch kann Personal eingespart werden. In einigen Meiste-
reien kommen fernsteuerbare Mähraupen zum Einsatz, was weiterhin den Arbeits-
schutz im Betriebsdienst verbessert. Diese Maßnahmen stellen eine Verbesserung der 
betrieblichen Zugänglichkeit und Pflegefreundlichkeit dar und tragen langfristig zur 
Funktionssicherheit und Wirtschaftlichkeit der Anlagen bei. 

5.2.2 Bauliche Schäden 
Bauliche Schäden betreffen die tragenden und funktionalen Bauteile der Anlagen und 
beeinträchtigen sowohl die Standsicherheit, Funktionalität und Lebensdauer als auch 
die hydraulische und stoffliche Leistungsfähigkeit. Sie entstehen durch Alterung, Ma-
terialermüdung, unzureichende Bauausführung, externe Einwirkungen oder man-
gelnde Wartung. Bauliche Schadensbilder umfassen Risse, Ausbrüche, Setzungen, 
Korrosion von Einbauteilen sowie Undichtigkeiten und Schäden in den Beckensohlen 
oder -wänden. 

Risse in Beckensohlen, Wandungen oder Einlaufbauwerken entstehen durch Setzun-
gen, thermische Spannungen, chemische Reaktionen (z. B. Alkali-Kieselsäure-Reak-
tion) oder mechanische Überlastung. Je nach Ausprägung können sie die Dichtigkeit 
der Anlage beeinträchtigen und zu Wasserverlusten oder Unterspülungen führen. 
Feine Haarrisse sind oft unkritisch, während durchgehende oder sich verbreiternde 
Risse als sanierungsbedürftig zu werten sind. Bei Anlagen mit Dauerstau kann bei-
spielsweise die Tauchwand ihre Funktionsfähigkeit aufgrund eines Risses verlieren, 
wenn Wasser durch diesen austritt. Bei hohem Grundwasserstand und defekter Be-
ckensohle drückt ungewollt sauberes Wasser in die Anlage. Eine weitere Schadensur-
sache in Bodenfiltern ist Bodenfrost. Dieser hemmt die Versickerungsfähigkeit der Bo-
denfilterung aufgrund Unterbindung der Wasserdurchlässigkeit und kann zu Rissen 
führen, die sich durch die gesamte Filterschicht ziehen125. Durch diese kann das SOW 

 
124 Vgl: FGSV: Richtlinien für die Entwässerung von Straßen (REwS), 2021, Abschnitt 8.7.2.1 
125 Vgl: Wunderlich,1968, S39  
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dann unbehandelt sowie mit Leichtflüssigkeiten belastet in das Grundwasser bzw. die 
Vorflut gelangen. 

Ausbrüche an Kanten, Sohlen oder Wandbereichen entstehen durch Frost-Tau-Wech-
sel, mechanische Beanspruchung oder mangelhaften Betonüberdeckungen. Sie füh-
ren zu einer Reduktion der Schutzschicht, begünstigen Korrosion an Bewehrungsele-
menten und beeinträchtigen die Stabilität und Nutzbarkeit der Anlage. Besonders kri-
tisch sind Ausbrüche im Bereich von Ein- und Auslaufbauwerken, da sie die hydrauli-
sche Funktion stören. Die Ausbrüche erhöhen auch die Absturz- und Verletzungsge-
fahr an Kanten. Außerdem können abgeplatzte Teile bei Mäharbeiten in Richtung der 
Mitarbeiter geschleudert werden. Sie sind somit auch wegen des Arbeitsschutzes bei 
der Wartung zu verhindern.  

Setzungen der Beckensohle oder von Bauwerksanschlüssen sind Folge von ungenü-
gender Gründung, Bodenveränderungen oder Wasserinfiltration. Sie führen zu Gefäl-
leverlusten, Fehlströmungen und Rissbildungen. In Retentionsbodenfiltern beeinträch-
tigen Setzungen die gleichmäßige Durchströmung und damit die Reinigungsleistung. 
Eine regelmäßige Vermessung und Dokumentation sind notwendig, um fortschrei-
tende Setzungen frühzeitig zu erkennen. Vor allem bei Wasserführung zwischen Be-
cken über weite Strecken, wie am Beispiel in Kapitel 4.4, sind Setzungen zu kontrol-
lieren, um das Mindestgefälle über die gesamte Leitung zu wahren und Rückstau zu 
vermeiden126. 

Korrosion betrifft metallische Einbauteile wie Drosselorgane, Rechen, Geländer oder 
Schachtabdeckungen. Sie entsteht durch Feuchtigkeit, aggressive Medien oder feh-
lenden Korrosionsschutz. Über lange Zeiträume korrodierte Bauteile verlieren ihre 
Funktion, stellen ein Sicherheitsrisiko dar und müssen ersetzt werden. Erhöhtes Risiko 
haben bewegliche Bauteile, wie Rückstauklappen, welche über Scharniere gehalten 
werden. Diese sind im Wartungsintervall zu überprüfen, da sie ihre Funktion verlieren, 
wenn die freie Beweglichkeit nicht gegeben ist. 

Undichtigkeiten treten auf, wenn Fugen, Übergänge oder Wandanschlüsse nicht fach-
gerecht ausgeführt oder im Laufe der Zeit beschädigt werden. Sie führen zu Wasser-
verlusten, Verschlammung angrenzender Bereiche und gefährden die Standsicher-
heit. Besonders relevant sind Undichtigkeiten bei Anlagen mit Reinigungsfunktion, da 
sie die hydraulische Steuerung und Stoffrückhaltung negativ beeinflussen. 

 
126 Vgl: Lanuk.NRW: Abschlussbericht Sanierung von Abwasserleitungen, Seite 73 
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Abbildung 14 Ausbrüche am Becken 928 
(intern: Die Autobahn GmbH, Fotodokumentation Bauwerksprüfung, 2023) 

Abbildung 14 zeigt Ausbrüche der Beckenwandung am Becken 928, welches zwar 
nicht in Kapitel 4 aufgeführt ist, aber exemplarisch die Auswirkungen baulicher Mängel 
im Kontext verdeutlicht. Das Absetzbecken wurde 2012 saniert. Wie links im Bild sicht-
bar, sind die Wandungen gepflastert und gehen im rechten Bildbereich auf halber 
Höhe in eine Böschung über. An dieser Kante hat die Tragfähigkeit versagt und das 
Pflaster ist samt Untergrund in das Becken abgerutscht. Das punktuelle Versagen lässt 
auf bauliches Versagen schließen. 

Bei offenen Becken sind Böschungen und deren Befestigungen (z. B. Rasengitter-
steine, Geotextilien) anfällig für Erosion, Abrutschungen oder Bewuchsprobleme. 
Grund dafür sind Niederschläge, die Hangneigung, die jeweilige Bodenart und feh-
lende oder nicht sachgerecht aufgebrachte Vegetation127. Fehlende oder beschädigte 
Befestigungen führen zu Instabilität, erschweren die Pflege und schränken die Zu-
gänglichkeit für Wartungsfahrzeuge ein. Eine flache und stabile Böschungsgestaltung 
ist daher nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern auch für den Betrieb von Bedeu-
tung. Dementsprechend ist bei Bau und Sanierung der Becken auf die in Kapitel 3 
aufgezeigte Bepflanzung zu achten. Ungeeignete Pflanzenarten können durch ihre 
Wurzeln die Befestigung der Böschung beschädigen. 

5.2.3 Hydraulische Schäden 
Hydraulische Schäden beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit der Anlage zur Rückhal-
tung, Ableitung und Behandlung von Niederschlagswasser unmittelbar. Sie entstehen 
durch unzureichende Bemessung, Verlandung, Verstopfung, oder Rückstau, die den 
geplanten Abfluss behindern oder die Reinigungsleistung mindern. Die Identifikation 
und Bewertung hydraulischer Schäden ist essenziell, um die Betriebssicherheit und 
Umweltverträglichkeit der Anlagen langfristig zu gewährleisten. 

 
127 Vgl: Online: re-natur.de - Erosion, 2025 (23.07.2025) 
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Ein hydraulisches Schadensbild ist die Verlandung der Beckensohle und der Zulauf-
zonen durch Sedimente, organisches Material oder Fremdstoffe. Diese Ablagerungen 
entstehen durch Bodenmaterial, Laub, Reifenabrieb, Straßenstaub und anderen Fest-
stoffen, die mit dem SOW in das Becken eingetragen werden. Kritisch ist dies bei An-
lagen mit Reinigungsfunktion, wie Retentionsbodenfiltern128, da die Ablagerungen die 
Strömungsverhältnisse und Reinigungsleistung negativ beeinflussen. Besonders be-
troffen sind Becken, die keine Vorbehandlungsstufen aufweisen129. Als Folge der Ver-
landung wird das hydraulisch wirksame Rückhaltevolumen des Beckens reduziert, was 
die Überflutungsgefahr bei Starkregenereignissen erhöht. Zum anderen kann es zu 
einer Verlagerung der Strömungspfade kommen, wodurch die geplante Durchströ-
mung, insbesondere bei Retentionsbodenfiltern, gestört wird. In der Folge sinkt die 
Reinigungsleistung, da nicht mehr alle Bereiche der Anlage gleichmäßig durchströmt 
werden. Außerdem kann die Verlandung zu einer Verstopfung von Drosselorganen, 
Ausläufen oder Überläufen führen, was Rückstau und Betriebsstörungen zur Folge 
hat130. Zur Vermeidung und Kontrolle von Verlandung ist eine regelmäßige Inspektion 
erforderlich. Anschließend ist die Räumung der Verunreinigungen zu veranlassen. Die 
sanierten Anlagen aus Kapitel 4 berücksichtigen dies bereits in der Planung durch 
begeh- oder befahrbare Beckensohlen, flache Böschungen sowie klar definierte Sedi-
mentationszonen mit maschinell zugänglichen Entnahmepunkten. Die Verlandung ist 
daher nicht nur ein betriebliches, sondern auch ein planerisches und gestalterisches 
Thema, das bei der Bewertung von Bestandsanlagen und der Konzeption von Sanie-
rungsmaßnahmen relevant ist. 

Verstopfungen an Zu- und Ablaufbauwerken entstehen durch die Ablagerung oder An-
sammlung von Feststoffen, wie Laub, Sedimenten, Müll, organischem Material oder 
durch das Einwachsen von Vegetation.  

 

Abbildung 15 Ablagerungen im Zulauf Becken 649 
(intern: Die Autobahn GmbH, Fotodokumentation Bauwerksprüfung, 2024) 

 
128 Vgl: Umweltministerium NRW: Handbuch Retentionsbodenfilter, Seite 50 
129 Vgl: Umweltministerium NRW: Handbuch Retentionsbodenfilter, Seite 32 
130 Vgl: Online: studymaster.de – Verlandung, 2025 (25.07.2025) 
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Abbildung 15 zeigt den Zulauf von Becken 649 im Juli 2024. Im Rohr sind Ablagerun-
gen erkennbar. Diese sind nicht ausreichend, um eine Verstopfung zu bewirken, zu-
mindest nicht direkt am Zulauf. Sie verringern bei Zunahme allerdings den Querschnitt 
des Zulaufs und sammeln sich an hydraulisch kritischen Stellen, beispielsweise dem 
Einlaufbauwerk der Straße. Daraus resultiert dann eine Verstopfung. 

Betroffen sind Einlaufbauwerke, Drosselorgane, Rohrleitungen und Notüberläufe, die 
durch ihre geometrische Gestaltung oder Lage anfällig für Blockaden sind. Im Zulauf-
bereich führen Verstopfungen zu einem Rückstau des ankommenden Wassers, was 
zu einer Überlastung der vorgelagerten Entwässerungseinrichtungen bis hin zu un-
planmäßigen Oberflächenabfluss führt. Im Ablaufbereich führt eine Blockade der Dros-
selstrecke oder des Auslaufbauwerks dazu, dass das Becken nicht ordnungsgemäß 
entleert wird. Dies reduziert die verfügbare Rückhaltekapazität für nachfolgende Re-
genereignisse und erhöht das Risiko von Überflutungen. In Retentionsbodenfiltern be-
einträchtigt eine ungleichmäßige Wasserverteilung durch verstopfte Zuläufe zudem 
die Filterwirkung131. Auch fehlende Sedimentationsvorklärung führt zu einer erhöhten 
Belastung der Ablaufbauwerke. Zur Vermeidung von Verstopfungen sind sowohl prä-
ventive Maßnahmen (z. B. Rechen, Sedimentationskammern, regelmäßige Wartung) 
als auch konstruktive Optimierungen (z. B. ausreichende Querschnitte, gute Erreich-
barkeit) erforderlich. 

Rückstau im Ablaufbereich, etwa durch zu geringe Rohrdimensionen, fehlende Rück-
stausicherungen oder hohe Wasserstände im Vorfluter, ist ein weiteres hydraulisches 
Problem. Es kann zu einer dauerhaften Wasserbelegung des Beckens führen, 
wodurch die Rückhaltekapazität bei nachfolgenden Regenereignissen eingeschränkt 
ist. Eine weitere Folge bei zu langem Einstau der Becken ist die Kolmation der Boden-
zone bis hin zu einem vollständigen Verlust der Versickerungsfähigkeit. Auch eine un-
zureichende Entleerung durch fehlerhafte Drosselorgane oder fehlendes Gefälle sind 
Ursachen für Rückstau im Ablaufbereich. In Anlagen, die noch nicht saniert sind, feh-
len teils funktionsfähige Notüberläufe, oder sie sind hydraulisch nicht ausreichend di-
mensioniert. Dies kann bei Starkregen zu unkontrollierten Überflutungen führen, die 
sowohl die Anlage selbst als auch angrenzende Flächen gefährden. Ein korrekt be-
messener und regelmäßig gewarteter Notüberlauf ist daher ein wesentliches Element 
zur hydraulischen Sicherheit132. 

 

 
131 Vgl: FGSV: Richtlinien für die Entwässerung von Straßen (REwS), 2021, Abschnitt 8.3 
132 Vgl: FGSV: Richtlinien für die Entwässerung von Straßen (REwS), 2021, Abschnitt 8.1.3 
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6 Bewertungsmatrix 
Zur systematischen Bewertung der identifizierten Standardschadensbilder in tabellari-
scher Form wird im Folgenden eine Bewertungsmatrix erarbeitet. Ziel dieser Matrix ist 
es, eine einheitliche, nachvollziehbare und praxisorientierte Grundlage für die Ein-
schätzung der Relevanz und Dringlichkeit von Schäden an Entwässerungsanlagen be-
reitzustellen. Die Notwendigkeit ergibt sich aus der in Kapitel 5 genannten Vielzahl 
unterschiedlicher Schadensarten und -ausprägungen, deren Bewertung ohne struktu-
rierte Hilfsmittel subjektiv und uneinheitlich ausfällt. Die Bewertungsmatrix basiert auf 
den im Folgenden festgelegten Kriterien. Jedes Schadensbild wird anhand dieser Kri-
terien qualitativ oder quantitativ eingestuft, wobei eine Punkteskala zur Anwendung 
kommt.  

6.1 Grundlagen und Anforderungen 
Die Bewertungsmatrix zeigt auf, welche prozentuale Gewichtung den jeweiligen As-
pekten bei der Zustandsbewertung von Entwässerungsbecken zukommt.133 Grund-
lage der Matrix ist die Identifikation relevanter Faktoren aus Kapitel 5, die den bauli-
chen und funktionalen Zustand der Becken beeinflussen. Dabei wird auf konkrete, 
möglichst messbare Kriterien geachtet. Es werden folgende Anforderungen an die 
Matrix gestellt: 

Nachvollziehbarkeit und Transparenz: Die Bewertungslogik muss klar dokumentiert 
und für alle Beteiligten verständlich sein. Jede Bewertung muss sich auf definierte Kri-
terien und Bewertungsmaßstäbe stützen. 

Objektivierbarkeit: Die Kriterien sollten möglichst messbar und eindeutig beobachtbar 
sein (z. B. Baujahr, Wartungsintervall, sichtbare Schäden). Subjektive Einschätzungen 
sollen durch Referenzbilder oder standardisierte Beschreibungen gestützt werden, um 
den Einfluss der subjektiven Wahrnehmung zu reduzieren. 

Skalierbarkeit und Einfachheit: Die Matrix ist einfach anwendbar, auch durch nicht-
technisches Personal. Eine begrenzte Anzahl an Bewertungsschritten erleichtert die 
Anwendung und Vergleichbarkeit. Des Weiteren wird somit die Übersichtlichkeit ge-
halten. 

Gewichtung der Kriterien: Unterschiedlich wichtige Kriterien werden unterschiedlich 
stark gewichtet. Die Gewichtung muss begründet und dokumentiert sein. 

Vergleichbarkeit: Die Matrix muss ermöglichen, mehrere Anlagen systematisch zu ver-
gleichen. Dadurch lassen sich Sanierungsprioritäten sowie eine Bewertung der durch-
geführten Sanierungen unter heutigen Gesichtspunkten objektiv ableiten. 

 
133 Vgl: online: dtad.com – Bewertungsmatrix, 2022 (28.07.2025) 
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Anpassbarkeit: Die Matrix ist anpassbar an örtliche Gegebenheiten oder spezifische 
Anforderungen (z. B. Verkehrsaufkommen, Umweltauflagen). Dementsprechend lässt 
sich das System auf andere Außenstellen und Niederlassungen übertragen. Des Wei-
teren soll die Matrix weiterentwickelbar sein, z. B. durch Integration digitaler Erfas-
sungsdaten. Dieser Schritt wird nicht mehr Teil dieser Arbeit, da hierfür Zeit und fach-
liche Möglichkeiten nicht ausreichen.  

Integration in bestehende Prozesse: Die Bewertungsmatrix soll sich in bestehende Be-
triebs- und Dokumentationssysteme integrieren lassen (z. B. Wartungspläne, Tages-
berichtsapp). 

Diese Faktoren sind sowohl bei der Erstellung als auch bei Benutzung und Weiterent-
wicklung der Matrix zu beachten. Die genannten Anforderungen dürfen auch bei Neu-
erungen in der Matrix nicht missachtet werden. Um jene Anforderungen im Kontext 
dieser Arbeit zu ergänzen, sind die im Folgenden aufgeführten Einflüsse aus der prak-
tischen Umsetzung relevant. Sie sind aus Beckenkontrollen und Begehungen abgelei-
tet. 

Uneinheitliche Dokumentation des Anlagenzustands: In der Praxis ist die Dokumenta-
tion der Entwässerungsbecken auf Grundlage von Bestandsplänen der LSBB reali-
siert. Diese sind oft unzuverlässig und zeigen nicht alle Rohrleitungen auf oder in un-
zureichender Genauigkeit. Der Gewässerschutzbeauftragte der Außenstelle Magde-
burg hat unter Zuhilfenahme von QGIS alle 438 Becken im Zuständigkeitsbereich ein-
gezeichnet, beschriftet und mit den jeweiligen Leitungen und Ausstattungen versehen. 
Des Weiteren wird dieses Verzeichnis mit den aktuellen Beckenprüfungen und Quer-
verweisen aktuell gehalten. In anderen Außenstellen wird diese Arbeitsweise nicht an-
gewandt und die Zustandsbewertung der Becken muss über die Meistereien erfolgen. 
Jedes Becken muss vier Mal jährlich einer Sichtkontrolle unterzogen werden134.Dies 
führt gemäß Leistungsheft des Bundes die Meisterei, oder der zuständige Ingenieur 
durch135. Dabei sind etwaige Mängel zu dokumentieren. Für die Dokumentation hat die 
Außenstelle Magdeburg ein einheitliches Dokument gemäß Anlage 5. Die Bewertungs-
matrix hilft dabei, einheitliche Standards für die Zustandserfassung zu etablieren nach 
dem Vorbild der Außenstelle Magdeburg (AS MD). 

Unregelmäßige Wartungsintervalle: Wartungen und vorgeschriebene Pflegemaßnah-
men an Becken sind durch das Leistungsheft des Bundes definiert. Dort ist festgelegt, 
dass Becken und deren Nebenbereiche einmal jährlich gemäht werden sollen136. Die-
ses Ziel ist in der Realität nicht für jede Meisterei erreichbar, da diese Arbeiten Wetter- 
und Personalabhängig sind. Außerdem sind unter den übrigen Aufgaben der Meisterei 

 
134 FGSV: Hinweise zur Kontrolle und Wartung von Entwässerungseinrichtungen an Straßen außerhalb 
geschlossener Ortslagen (H KWES), 2018, Seite 12-15 
135 Vgl: BMDV: Leistungsheft des Bundes, 2023, Seite 99 
136 Vgl: BMDV: Leistungsheft des Bundes, 2023, Seite 67, 97 



  6. Bewertungsmatrix 

44 
 

für die Verkehrssicherheit relevantere Tätigkeiten, die an der Stelle priorisiert werden. 
Dementsprechend kann vereinzelt zu Differenzen zwischen der Sollleistung und dem 
Ist-Zustand kommen. Die Matrix kann helfen, diese Wartungsrückstände sichtbar zu 
machen und die Becken bzw. Meistereien gezielt zu priorisieren. 

Bewuchs und Pflegeaufwand: Bewuchs an Böschungen, Zufahrten oder in Zuläufen 
erschwert die Pflege, Reinigung und Prüfung der Anlagen. Da die Anlagen regelmäßig 
erreicht werden müssen ist dies in der Praxis ein entscheidender Faktor für den Be-
triebsdienst. Der Betriebsdienst ist nach der Fertigstellung des Beckens für dieses zu-
ständig. Dementsprechend werden die Argumente der Abteilung in der Matrix berück-
sichtigt. Dies ist über einen Austausch mit dem Beckenpersonal der Meistereien reali-
siert. 

Unterschiedliche Bauarten und Materialien: Die Bauart und das verwendete Material 
eines Entwässerungsbeckens haben einen Einfluss auf dessen Wartungsaufwand und 
Langlebigkeit. In der Praxis existieren zahlreiche, in Kapitel 3 erläuterte, Ausführungs-
varianten, die sich hinsichtlich ihrer baulichen Robustheit, Pflegeintensität und Scha-
densanfälligkeit deutlich unterscheiden. Diese Unterschiede werden in der Bewer-
tungsmatrix berücksichtigt, um eine realistische Einschätzung des Zustands zu ermög-
lichen.  

Regionale Umweltbedingungen: Nähe zu Industrie, Wald oder stark befahrenen Stra-
ßen erhöht den Eintrag von Schadstoffen und Sedimenten. Diese Umwelteinflüsse 
müssen sowohl beim Bau als auch in der Unterhaltung der Becken berücksichtigt wer-
den. Die Entleerungs- und Wartungsintervalle sind dementsprechend anzupassen, da-
rum ist dieses Kriterium in der Bewertungsmatrix zu berücksichtigen. 

Erfahrungswissen des Betriebspersonals: Die Mitarbeiter der Meistereien haben auf-
grund ihrer Betriebsdiensttätigkeit Erfahrungswerte zur Pflege der Becken, die in die 
Matrix einfließen sollen. Durch die Erfahrungswerte kann eine Verbesserung der Un-
terhaltung der Anlagen erzielt und die Wartungsintervalle gegebenenfalls gesenkt wer-
den. Gleichzeitig befüllen die Meistereimitarbeiter die Matrix, und sollen sie im tägli-
chen Betrieb anwenden. Die Matrix muss dementsprechend subjektive Einschätzun-
gen zulassen, aber durch klare Kriterien stützen. 

6.2 Entwicklung der Matrix 
Aus den in Kapitel 6.1 genannten Kriterien wird im Folgenden die Bewertungsmatrix 
erarbeitet. Die Grundlage bildet Anlage 5 wodurch die Bewertung der Becken im Be-
triebsdient realisiert wird. Diese Tabelle wird für jedes Becken angelegt, welches oben 
links bezeichnet ist. Darunter sind alle Teilstrukturen der Anlage aufgelistet mit den 
einzelnen zu kontrollierenden Bauteilen. Diese sind als „In Ordnung“ oder „nicht prüf-
bar“ zu bewerten oder die jeweils festgestellten Mängel einzutragen. Daraus ergibt sich 
am Ende der Prüfung das Gesamturteil oben rechts. Dieses legt fest, ob die Anlage 
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funktionsgerecht ist oder nicht. Das Urteil ist momentan nach Aussagen des Betriebs-
dienstes subjektiv und tagesformabhängig.  

Die Kriterien werden mit einem Wert zwischen 0 und 1 bewertet. Die Summe aller 
Einzelwertungen ergibt eine Gesamtpunktzahl, die den Zustand der Anlage abbildet. 
Je höher die Punktzahl, desto schlechter der Zustand der Anlage. 

Das Baujahr und Alter der Anlage allein erlauben keine Aussage über den aktuellen 
Zustand, liefern aber Hinweise auf die Materialermüdung, insbesondere bei Fugen, 
Betonflächen, Pflaster oder Einbauteilen. Ebenso altern die Filterschichten, was ihre 
Funktion mindert. Dementsprechend ist das Baujahr, oder insofern vorhanden, das 
Jahr der Sanierung in die Bewertung einzubeziehen. Aufgrund der Gewährleistungs-
frist von vier Jahren137 sind Anlagen in diesem Zeitraum mit 0 Punkten zu bewerten. 
In dieser Zeit sind keine altersbedingten Schäden zu erwarten, und insofern diese auf-
treten werden sie seitens der Baufirma behoben. Aus der praktischen Erfahrung ergibt 
sich eine Nutzungsdauer von circa 30 Jahren für Entwässerungsbecken. Somit ist bei 
einem Gesamtalter von 30 Jahren ein Punkt zu vergeben. Die Zwischenschritte wer-
den in der Matrix berechnet mit der Formel (Alter-4)/26.  

Die Lage und Umgebungseinflüsse der Beckenanlage sind maßgebend für die Ver-
schmutzungsrate. In unmittelbarer Nähe zu Wäldern, Mittelstreifen oder Industrieanla-
gen ist mit erhöhtem Eintrag zu rechnen. Ein solcher Standort erhält 0,5 Punkte, bei 
Mehrfachbelastung 1 Punkt. Becken in offenen, sauberen Lagen erhalten 0 Punkte. 
Außerdem hat die Lage Einfluss auf die hydraulische Dringlichkeit der Anlage. Die 
Notwendigkeit der Anlage wird anhand von Kriterien wie Verkehrssicherheit, Verkehrs-
aufkommen und Umweltschutz bewertet. Eine sehr hohe Relevanz (z. B. bei Schutz 
sensibler Bereiche) ergibt 1 Punkt, mittlere Relevanz 0,5 Punkte, geringe Relevanz 0 
Punkte. Die Einschätzung erfolgt in Abstimmung mit Betriebspersonal und Erfahrungs-
werten. Die Kombination dieser Gewichtungsfaktoren ergibt die Bewertung in der Ma-
trix. 

Die Bauweise beeinflusst den Pflegeaufwand sowie die Langlebigkeit des Beckens. 
Des Weiteren ist die Komplexität der Anlage in diesen Punkt inkludiert. Ein Retenti-
onsbodenfilter hat aufgrund seiner Filterschichten höhere Anforderungen an Wartung, 
Sanierung und den Bau als beispielsweise ein Absetzbecken. Dieser Unterschied soll 
ebenfalls in der Matrix Berücksichtigung finden, um komplexe Anlagen aktueller zu 
halten. Sedimentationsanlagen und Regenrückhaltebecken erhalten 0 Punkte, da sie 
sowohl baulich als auch im Unterhalt simpel strukturiert sind. Versickerungsbecken 
werden mit 0,5 Punkten bewertet, da sie als Hauptfilter wirken und von der Sicker-
schichten abhängig sind. Retentionsbodenfilter werden mit 1 Punkt gewertet. 

 
137 Vgl: Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil B, §13 Abs 4 
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Die hydraulische Funktionalität der Entwässerung bewertet, ob das anfallende SOW 
gemäß der Funktion des jeweiligen Beckens ableitet wird. Eine einwandfreie Ableitung 
und Rückhaltung ergibt 0 Punkte. Dabei darf bei Kontrolle kein Wasser im Becken 
stehen. Bei sichtbar feuchtem Boden auch eine Woche nach dem letzten Regenereig-
nis ist mit 0,5 Punkten zu werten. Fehlfunktionen, wie fehlgeleitetem Wasser, stehen-
den Bereichen von Wasser im Becken oder Rückstau, werden mit 1 Punkt bewertet.  

Die Außenanlagen haben keinen direkten Einfluss auf die Funktionalität des Beckens. 
Sie beeinflussen allerdings die Außenwirkung sowie die Erreichbarkeit und den Pfle-
geaufwand. Dementsprechend sind Schäden der Außenanlagen mit in die Matrix zu 
integrieren. Insofern die Elemente Zaun, Tor, Schranke, Zuwegung und Beschilderung 
intakt sind, ist mit 0 Punkten zu werten. Bei Schäden am Zaun, der Beschilderung ist 
mit 0,5 Punkten zu werten, da diese keinen Einfluss auf die Pflege der Anlage haben, 
und lediglich optische Schäden darstellen. Bei Schäden an dem Tor, der Schranke 
oder der Zuwegung ist mit 1 Punkt zu bewerten. Diese werden sowohl für die Becken-
kontrollen als auch für den Betriebsdienst benötigt, um an das Becken heranzukom-
men. Dementsprechend sind diese funktional zu halten.  

Verschmutzungen der Außenanlagen sind gesondert zu betrachten, da es hierbei um 
Müll geht, der extern hinzugeführt wird. Hierbei sind zum Beispiel Becken an Park- und 
Rastanlagen besonders betroffen. Auch Müllberge, abgeladen von Privatpersonen, 
am Zaun des Beckens sind anzutreffen. Diese Verschmutzung hat vorrangig optische 
Auswirkungen, kann aber auch durch Wind und Witterung in die Beckenanlage gelan-
gen, wodurch ein hydraulisches Problem entsteht. Natürliche Verschmutzung der ein-
zelnen Bauteile des Beckens ist hier nicht anzusetzen, diese ist im jeweiligen Bauteil 
beachtet. Ohne sichtbare Verschmutzung ist mit 0 Punkten zu werten. Bei leichten 
Ansammlungen von Müll in der Umgebung der Beckenanlage sind 0,5 Punkte zu ver-
geben. Bei Haufenbildung in unmittelbarere Umgebung des Beckens ist 1 Punkt in die 
Wertung zu bringen. 

Das Zulaufbauwerk ist ein hydraulisch kritischer Punkt jeder Entwässerungsanlage. 
Sobald es einen Defekt aufweist, kann das Becken seine Funktion nicht erfüllen und 
das SOW wird in die Umgebung abgeleitet. Dies gilt es gemäß WHG zu verhindern, 
weswegen der Zulauf in der Matrix gewichtet werden muss138. Insofern keine Ver-
schmutzungen, Risse oder andere Fehler im Zulauf erkennbar sind, ist mit 0 Punkten 
zu werten. Bei Haarrissen im Beton, Abplatzungen an Rändern oder Schmutzansamm-
lungen im Zulauf die weniger als 10 % des Querschnittes einnehmen ist mit 0,5 Punk-
ten zu bewerten. Sobald Risse im Beton breiter als 0,4 mm oder Verschmutzungen die 
mehr als 10 % des Zulaufquerschnittes einnehmen sichtbar sind, ist mit 1 Punkt zu 
werten.  

 
138 Vgl: Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i. d. F. des Gesetzes vom 22.12.2023, § 6 
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Das unterirdische Schachtbauwerk, um Becken zu verbinden, ist ebenfalls hydraulisch 
relevant. Die Prüfung kann lediglich von oben über den Deckel oder gegebenenfalls 
über Einstiegshilfen erfolgen. Wenn notwendig ist im Schachtbauwerk eine Drosse-
leinrichtung verbaut, welche als bewegliches Bauteil, wie in Kapitel 6.1 erwähnt, anfäl-
lig für Schäden ist. Insofern die Drossel funktional, und Wandung sowie Sohle frei von 
Fremdstoffen sind, ist das Schachtbauwerk mit 0 Punkten zu bewerten. Bei Ansamm-
lungen im installierten Schmutzfang, am Deckel oder anfänglicher Rostspuren an der 
Drossel ist eine Bewertung mit 0,5 Punkten vorzunehmen. Insofern die Drossel nicht, 
oder nur schwergängig, funktioniert und an der Sohle oder Wandung Schmutzan-
sammlungen erkennbar sind, ist 1 Punkt zu vergeben. 

Das Auslaufbauwerk ist für dieselben Schadensbilder anfällig wie ein Schachtbauwerk. 
Die Funktion gleicht sich dementsprechend, da ein Schacht zwischen zwei Becken 
immer als Auslauf eines Beckens fungieren muss. Es ist daher analog zu werten. Da-
raus ergeben sich bei funktionaler Drossel sowie freier Wandung und Sohle 0 Punkte 
in der Bewertung. Bei Sammlung von Fremdkörpern im Schmutzfang, am Deckel oder 
Rostspuren an der Drosseleinrichtung ist eine Bewertung mit 0,5 Punkten vorzuneh-
men. Bei schwergängiger, oder gar keiner Funktion der Drossel beziehungsweise 
Schmutzansammlungen an der Sohle oder Wandung, ist 1 Punkt zu vergeben. 

Bewuchs im Becken beeinträchtigt maßgeblich den Pflegeaufwand, den die Meisterei 
zu betreiben hat. Da die Wachstumsrate der Pflanzen von vielen Faktoren, wie Wetter, 
Bodenbeschaffenheit, Art der Bepflanzung, Niederschlagsdauer und Häufigkeit ab-
hängt, ist die Bewertung auf die absolute Höhe des Bewuchses zurückzuführen. Dabei 
ist relevant, ob die Meisterei es gemäß Leistungsheft schafft, einmal im Jahr zu mähen, 
oder aufgrund Zeit- und Personalmangel nur seltener Mähleistungen erbringen kann. 
Becken mit Bewuchs bis zu 15 cm sind mit 0 Punkten zu bewerten. Anlagen mit Be-
wuchs bis 50 cm erhalten 0,5 Punkte. Alle Becken mit höherstehenden sowie nicht 
geeigneten Pflanzen in der Beckensohle und an den Wandungen erhalten 1 Punkt.  

Erfahrungswerte der Meistereien spiegeln die Möglichkeiten der maschinellen Pflege 
wider. Wie in Kapitel 5.2.1 erläutert, sind die sanierten Becken so ausgelegt, dass sie 
mit 3,5 t befahrbar sind. Jedoch ist dies in der Praxis gerade nach Regenereignissen 
im feuchten Boden nicht immer realisierbar. Die Meistereien haben mit den Becken 
langjährige Erfahrung und wissen, welche Anlagen sie händisch bearbeiten müssen 
oder erschwerte Bedingungen vorfinden. Daraus folgt die Bewertung von Becken mit 
maschineller Zugänglichkeit ohne die Erfordernis von händischen Arbeiten mit 0 Punk-
ten. Insofern zusätzlich zu Gerätearbeiten handgeführte Arbeiten erforderlich sind, 
sind 0,5 Punkte zu vergeben. Insofern keine Fahrzeuge im Becken einsetzbar sind 
erhält dieses 1 Punkt.  

Der Wartungszustand der Entwässerungseinrichtung beschreibt das Wartungsintervall 
und damit den Zeitpunkt der letzten Wartung beziehungsweise Sichtprüfung. Diese hat 
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Einfluss auf Bewuchs, die Verschmutzung und damit die hydraulische Funktion. Des-
wegen soll sie als Position erfasst werden, um die Beeinträchtigung sichtbar zu ma-
chen und Ursachen klar erforschen zu können. Liegt die letzte Wartung weniger als 12 
Monate zurück, werden 0 Punkte vergeben. Bei einem Intervall von 12 - 18 Monaten 
0,5 Punkte, bei über 18 Monaten 1 Punkt. 

Die Bewertungsmatrix muss dementsprechend folgendes beinhalten: Das Alter, die 
Lage, den Beckentypen, den baulichen Zustand der einzelnen Bestandteile, Erfah-
rungswerte der Meistereien sowie den Wartungsstand. All diese Bestandteile werden 
durch die in Kapitel 6.1 erwähnten Beckenkontrollen geprüft. Dementsprechend ist 
eine kontinuierliche Führung der Bestandsunterlagen möglich. 

 

Tabelle 4 Aufbau der Bewertungsmatrix 
(eigene Darstellung) 

Tabelle 4 zeigt die gesamte Bewertungsmatrix an dem Beispiel von drei Becken aus 
Kapitel 4. Es ist jeweils das Becken mit der dazugehörigen Beckennummer und dem 
Baujahr oder, insofern vorhanden, dem Jahr der Sanierung angegeben. Durch dieses 
wird das Alter der Anlage berechnet. Anschließend sind die einzelnen Bewertungskri-
terien aufgelistet. Daraus ergibt sich eine Gesamtpunktzahl von maximal 12 Punkten. 
Diese Punktzahl ist in drei Abschnitte gleicher Größe untergliedert. Von 0 bis 4 Punk-
ten gilt die Entwässerungsanlage als funktionsfähig und wird mit der Farbe Grün hin-
terlegt. Zwischen 4,01 und 8 Punkten ist die Anlage als bedingt funktionsfähig einge-
stuft und gelb eingefärbt. Ab 8,01 Punkten als nicht funktionsfähig im Sinne der Matrix 
und mit Rot markiert. Einzige Ausnahme ist die hydraulische Funktion. Insofern diese 
mit 1 Punkt bewertet wird, ist die gesamte Anlage als nicht funktionsfähig zu betrachten 
und rot gefärbt, da sie die Verkehrs- und Umweltsicherheit verletzt. Ziel dadurch ist 
eine möglichst objektive und nachvollziehbare Bewertung, wobei in Einzelfällen auch 
subjektive Einschätzungen, etwa durch Betriebspersonal, einfließt. Aufgrund der An-
wendung im regionalen Kontext der Außenstelle Magdeburg ist diese Vorgehensweise 
jedoch praxisgerecht und zielführend. Das Ergebnis der Wertung ist aus praktischen 
Gründen auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. 

6.3 Anwendung der Matrix 
Die in Kapitel 6.2 erarbeitete Matrix wird nun zum Verständnis der Funktion an Becken 
614, welches in Kapitel 4.3 beschrieben wurde, angewandt. Grundlage dafür ist die 
Bauwerksprüfung 2024 durch einen Projektingenieur analog der Bauwerksprüfung 
2023 aus Anlage 5.  
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Tabelle 4 in Kapitel 6.2 zeigt die Bewertungsmatrix mit der aktuellen Situation von Be-
cken 614. Die Sanierung der Anlage ist in Kapitel 4.3 ausführlich beschrieben. Die 
Arbeiten sind im Jahr 2011 durchgeführt worden. Demnach ergibt sich ein Alter von 14 
Jahren. Aufgrund der direkten Lage in direkter Autobahnnähe und an einer Überfüh-
rung der K1206 ist dieses Becken mit 0 Punkten im Kontext der Lage zu bewerten. 
Das Becken soll sicherstellen, dass sowohl Autobahnanlage als auch Kreisstraße 
sachgerecht entwässert werden. Die Anlage ist in zwei Teile untergliedert: Ein Absetz-
becken und ein Versickerungsbecken als Hauptfilter. Dementsprechend sind die wei-
teren Bewertungen für die einzelnen Anlagen durchzuführen. 

Das Absetzbecken wird aufgrund des Typs mit 0 Punkten bewertet. Die hydraulische 
Funktion ist bei der Kontrolle ohne Beanstandungen, und wird ebenfalls mit 0 Punkten 
bewertet. In der Kategorie der Außenanlagen ist anzumerken, dass die Beschilderung 
des Beckens fehlt. Dementsprechend sind 0,5 Punkte zu vergeben.  

 

Abbildung 16 Verschmutzung des Zulaufs des Absetzbeckens 614 
(intern: Die Autobahn GmbH, Fotodokumentation Bauwerksprüfung, 2024) 

Abbildung 16 zeigt die Verschmutzung des Zulaufs im Absetzbecken. Hier sind weni-
ger als 10 % des Zulaufquerschnittes verfüllt. Daraus resultiert eine Bewertung mit 0,5 
Punkten. Das Schachtbauwerk als auch der Ablauf sind vollständig funktional und frei 
von Schmutz. Sie werden also beide mit 0 Punkten bewertet. Wie in Abbildung 16 
bereits zu erkennen, ist das Becken an Sohle und Böschung höher als 50 cm bewach-
sen. In der Kategorie Bewuchs ergibt sich somit 1 Punkt. Die Meisterei hat in der Pflege 
des Absetzbeckens keine Probleme. Die Sedimentablagerungen können von der glat-
ten Pflasterfläche entfernt werden, und die Böschung ist flach genug für Aufsitzmäher. 
Die Erfahrungswerte der Meisterei ergeben also 0 Punkte. Da die letzte Wartung bei 
dem Becken weniger als sechs Monate in der Vergangenheit liegt, fallen ebenfalls 0 
Punkte an. Daraus ergibt sich eine Gesamtwertung von 2,38 von 12 Punkten für das 
Absetzbecken. Es ist folglich in die Kategorie der vollständigen Funktionalität einzu-
ordnen und mit der Farbe Grün zu versehen.  
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Das Versickerungsbecken erhält aufgrund des Bautyps 0,5 Punkte. Die hydraulische 
Funktion ist gleichermaßen einwandfrei wie bei dem vorgeschalteten Absetzbecken. 
Dementsprechend werden hier auch 0 Punkte vergeben. Im Bereich der Außenanla-
gen fehlt ebenfalls die Beschilderung, was 0,5 Punkte ergibt. Wie auf Abbildung 17 zu 
sehen, ist die Anlage frei von Müll. Daraus ergeben sich 0 Punkte in der Bewertung 
der Verschmutzung. Zulauf, Schacht und Ablauf sind ebenfalls frei von Fehlern und 
Verunreinigungen. Sie werden mit 0 Punkten gewertet.  

 

Abbildung 17 Bewuchs des Versickerungsbeckens 614 
(intern: Die Autobahn GmbH, Fotodokumentation Bauwerksprüfung, 2024) 

Abbildung 17 zeigt den Bewuchs im Versickerungsbecken zum Zeitpunkt der Becken-
kontrolle 2024. Wie am rechten Rand des Bildes zu erkennen ist, stehen die Pflanzen 
höher als 50 cm. Demnach ist der Punkt Bewuchs mit 1 Punkt zu bewerten. Die Meis-
terei hat bei diesem Versickerungsbecken angemerkt, dass die Mäharbeiten im Sohl-
bereich oftmals nicht mit Fahrzeugen bis 3,5 t durchgeführt werden können. Grund 
dafür ist die Erdfeuchte bis zu zwei Wochen nach Niederschlagsereignissen. Dadurch 
würde das Fahrzeug im Beckenboden einsinken und sich unter Umständen festfahren 
oder die Beckensohle zerstören. Hier sind 0,5 Punkte für die Erfahrungswerte der 
Meisterei zu vergeben aufgrund der zeitlichen Einschränkung nach Regenereignissen. 
Der Wartungszustand ist analog zum Absetzbecken mit 0 Punkten zu bewerten. Damit 
erhält das Versickerungsbecken insgesamt 2,88 Punkte und ist somit als vollständig 
funktional einzuordnen und mit der Farbe Grün zu versehen. 

Somit sind beide Teilbauwerke der Anlage 614 in einem funktionalen Zustand mit mar-
ginalen Mängeln, die keine Einschränkung der Funktion darstellen. Damit ist die 2011 
sanierte Anlage als langfristig erfolgreich saniert zu werten. Verbesserungspotential 
für das Becken ergibt sich dennoch aus der Matrix. So sollten beispielsweise die Be-
schilderungen angebracht, und das Zulaufbauwerk des Absetzbeckens gereinigt wer-
den. Durch die Matrix kann also ein stetiger Bestandsdokumentations- und Verbesse-
rungsprozess betrieben werden. 
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7 Handlungsempfehlung 
In diesem Kapitel werden die Erkenntnisse aus Kapitel 4, 5 und 6 aufgegriffen, und 
damit die Leitfrage „Welche Mängel weisen die sanierten Entwässerungsanlagen auf?“ 
beantwortet. Ziel dessen ist eine realistische Einschätzung des aktuellen und zukünf-
tigen Zustands der Entwässerungsanlagen der Außenstelle Magdeburg. Aus diesem 
Ergebnis wird die Handlungsempfehlung, welche Bauweise zukünftig für die Umge-
bungsbedingungen der AS MD sinnhaft ist, abgeleitet. 

Die in Kapitel 4 beschriebenen Maßnahmen zur Sanierung von Entwässerungsanla-
gen der LSBB im Rahmen des 6-Jahres-Programms sind durch die Bewertungsmatrix 
aus Kapitel 6.2 in ein Bewertungssystem überführt. Dieses erlaubt eine Einschätzung 
des aktuellen Zustandes der von 2009 bis 2014 durchgeführten Maßnahmen. Auf-
grund der Standardschadensbilder können die Probleme der einzelnen Anlagen grup-
piert werden, wodurch der Betriebsdienst Hinweise auf den neuralgischen Punkt der 
Becken erhält. Bei den Ausarbeitungen in Kapitel 4 handelt es sich, wie im 6-Jahres-
Bericht bereits erwähnt, um Projekte mit Besonderheiten139. Diese sind dementspre-
chend unter erschwerten Bedingungen durchgeführt worden. Daraus folgt, dass die 
Bewertung dieser Becken in der Matrix über dem Durchschnitt aller sanierten Becken 
liegt. Alle mit der Matrix bewerteten Anlagen weisen eine vollumfängliche Funktionali-
tät auf und haben lediglich Defizite in geringfügiger, hydraulisch nicht relevanter Hin-
sicht. Des Weiteren ist durch die Meistereien bestätigt, dass jedes der durch die LSBB 
sanierten Becken funktioniert. Die Unterhaltung der Entwässerungsanlagen ist eben-
falls möglich. 

Daraus ist zu schlussfolgern, dass die im Rahmen des BEP sanierten Becken hydrau-
lisch über 16 Jahren hinaus funktionieren. Die Schäden begrenzen sich auf kosmeti-
sche oder zeit- und kostengünstig zu lösende Probleme. Diese Schäden werden durch 
die Meistereien oder den zuständigen Projektingenieur bei der Beckenkontrolle aufge-
nommen und zeitnah behoben. Eine detaillierte Erarbeitung der Probleme sowie deren 
Lösung ist daher nicht erforderlich.  

Die baulichen Lösungen der LSBB beinhalten Absetzbecken, Regenrückhaltebecken, 
Versickerungsbecken und Retentionsbodenfilter mit Grasbewuchs. Diese Anlagen 
sind in verschiedenen Kombinationen, je nach Anforderung, kombiniert worden. Jedes 
dieser insgesamt 169 Projekte funktioniert im Jahr 2025. Auch wenn das aktuelle Alter 
der Anlagen keine Schlussfolgerung auf die 25 Jahre Lebensdauer zulassen, ist der 
Zustand zum Zeitpunkt der Bewertung über den Erwartungen der damaligen ausfüh-
renden Ingenieure. Ein Großteil der Hauptfilter ist aufgrund der Bodenverhältnisse als 
Retentionsbodenfilter ausgebildet, der wie in Kapitel 4.1 beschrieben mit Gras statt 
Schilf bewachsen ist. Diese Bauart hat sich in Sachsen-Anhalt durchgesetzt. Aufgrund 

 
139 Vgl: unveröffentlicht: LSBB, 6-Jahres-Bericht, 2015, Sanierungsbeispiele Deckblatt 
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der bisherigen Erfahrungen ist die weitere Verwendung dieser Bauart zu empfehlen. 
Dies stellt insofern eine Besonderheit dar, als dass die Bauweise mit Gras statt Schilf 
nicht in der REwS aufgeführt ist. Grund für die Entwicklung der grasbewachsenen RBF 
ist die damals gültige Richtlinie RAS-Ew. Diese gibt keine Vorgaben zur Art der Pflan-
zen auf dem Filterboden. Es handelt sich somit um eine Sonderlösung des Landes 
Sachsen-Anhalt, die nicht in Richtlinien nachzuvollziehen ist, aufgrund der dauerhaften 
Funktion aber unter diesen Umständen dennoch zu empfehlen ist. Der Grund für die 
Empfehlung liegt auch in der technischen Ausrüstung des Betriebsdienstes, der die 
Grasmahd unterhalten kann, aber keine Möglichkeiten hat einen schilfbewachsenen 
Raum zu pflegen.  

Die Entscheidung der zukünftigen Bauweise eines Retentionsbodenfilters ist maßgeb-
lich von den Möglichkeiten des Betriebsdienstes abhängig. Ein nicht zu unterhaltenes 
Becken wird seine Funktionsfähigkeit nach wenigen Jahren verlieren. Außerdem muss 
die Pflege so personal- und zeiteffizient wie möglich gestaltet werden, um das Be-
triebspersonal sinnvoll einsetzen zu können. Ein weiterer Aspekt der Entscheidung ist 
die nach REwS vorgeschriebene Entfernung der Biomasse nach Mäharbeiten140. 
Diese Vorgabe ist in das Leistungsheft des Bundes überführt141. Für die Meistereien 
ist diese Arbeit mit heutiger Technik nicht umsetzbar. Sowohl Aufsitz- als auch große 
Mäher sind, insofern sie mit Auffangkörben ausgestattet sind, zu flach, um in Becken 
mähen zu können. Des Weiteren ist die Rampe zur Einfahrt in das Becken nicht pas-
sierbar mit dieser Art Gerät. Durch die Bodenbeschaffenheit und die Auslastung der 
Meistereien ist ein manuelles Aufsammeln der Biomasse nicht möglich. Daraus resul-
tiert, dass das Mähgut in der Praxis auf der Beckensohle liegen bleibt. Das ist bei Gras 
für das Becken verträglicher als bei Schilfbewuchs, da das Gras kürzer ist und bei dem 
nächsten Regenereignis weggespült wird. Dadurch bleibt das Becken funktional. 

Zusammenfassend sind die Entwässerungsanlagen konform der REwS aufgebaut und 
kombiniert. Sowohl Vor- als auch Hauptfilter sind baulich nach REwS umgesetzt, mit 
Ausnahme des Retentionsbodenfilters. Diese Bauweisen sind weiterhin anzuwenden 
und nach REwS zu planen. In der praktischen Erfahrung ergeben sich keine Defizite 
aufgrund von Vorgaben aus der Richtlinie. Lediglich die RBF basieren auf anderweiti-
gen planerischen Grundlagen. Diese sollten allerdings, wie oben erwähnt, aufgrund 
ihrer Funktionalität beibehalten werden. Die Außenstelle Magdeburg sollte dement-
sprechend dem Verfahren des 6-Jahres-Programms treu bleiben.  

 

 
140 Vgl: FGSV: Richtlinien für die Entwässerung von Straßen (REwS), 2021, Seite 73 
141 Vgl: BMDV: Leistungsheft des Bundes, 2023, Seite 42 
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8 Fazit 
Ziel dieser Arbeit war eine systematische Bewertung der aktuellen Zustände sanierter 
Entwässerungsanalagen in Sachsen-Anhalt. Dazu mussten die planerischen Ur-
sprünge der Becken, sowie die einschlägigen Richtlinien analysiert werden. Durch die 
Untersuchung typischer Sanierungsbeispiele, die Erarbeitung von Standardschadens-
bildern und die Entwicklung einer praxisgerechten Bewertungsmatrix konnte ein um-
fassendes Instrumentarium zur Zustandsbewertung bereitgestellt werden. Ergänzend 
war die Frage zu klären, ob die Sanierungsmaßnahmen, welche zum Zeitpunkt der 
RAS-Ew durchgeführt wurden, der heute gültigen REwS entsprechen. Abschließend 
waren die Mängel der Becken zu analysieren. 

Im Ergebnis der Arbeit lassen sich die durchgeführten Sanierungen als erfolgreich ein-
ordnen. Die Anlagen sind zum aktuellen Zeitpunkt ohne Ausnahme funktional und in 
einem guten bis sehr guten Zustand. Die Vorgehensweise der LSBB entspricht grund-
sätzlich den Vorgaben der REwS, jedoch stellt die Ausführung der RBF eine landes-
spezifische Sonderlösung dar. Die Bewertungsmatrix ermöglicht eine objektive Ein-
schätzung dieser Sonderlösung und unterstützt die Ableitung von Sanierungsprioritä-
ten auf Basis nachvollziehbarer Kriterien. Insgesamt wurde herausgestellt, dass die 
grasbewachsenen Retentionsbodenfilter für die AS MD funktionieren und zukünftig 
weiter betrieben und gebaut werden sollten. Für die schilfbewachsenen, nach REwS 
konzipierten Anlagen ist die technische Ausrüstung der Meistereien nicht ausreichend, 
um eine effiziente Pflege zu gewährleisten.  

Die Zielsetzung der Arbeit wurde somit erfüllt: Die durchgeführten Maßnahmen sind in 
den Kontext der Richtlinien eingeordnet. Es liegt ein praxisnahes Bewertungsmodell 
vor, das sowohl technische als auch betriebliche Aspekte berücksichtigt. Die Hand-
lungsempfehlung zur zukünftigen Bauweise von Entwässerungsanlagen basiert direkt 
auf den gewonnenen Erkenntnissen und bietet eine klare Orientierung für Planung und 
Sanierung. Für die betriebliche Praxis ergibt sich daraus ein konkreter Mehrwert: Die 
Bewertung von Entwässerungsbecken kann standardisiert erfolgen, Sanierungsmaß-
nahmen lassen sich gezielt priorisieren und die Betriebssicherheit wird langfristig er-
höht. Des Weiteren kann die Sonderlösung des Landes Sachsen-Anhalt weiterhin an-
gewandt werden.  

Um die Ergebnisse dieser Arbeit zu validieren, sollte die Matrix anschließend an mög-
lichst vielen Beckenanalagen angewandt werden. Zum Zeitpunkt der Abgabe handelt 
es sich um ein rein theoretisches Werkzeug, das lediglich an drei Becken getestet 
wurde. In den folgenden Jahren kann die Matrix als Bindeglied zwischen den Bewer-
tungsbögen zur Beckenkontrolle und der Beurteilung der Funktionsfähigkeit eingeglie-
dert werden. Durch die Implementierung in die Datei der Bewertungsbögen kann die 
Effizienz des Betriebsdienstes erhöht werden.  
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